
1229 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

27. 3. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Regelung der Schiffahrt (Schiffahrts­

poIizeigesetz - SchPG.) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Gelt u n g s be r e ich 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden auf öffentliche Gewässer Anwendung 
(§ 2 des Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. 
Nr. 215). 

(2) Auf Privatgewässer (§ 3 des Wasserrechts­
gesetzes 1959) finden die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes insoweit Anwendung, als die 
über Privatgewässer Verfügungsberechtigten 
nichts anderes Ibestimmen. Die Befugnisse der 
Behörden und der o.rgane der Schiffahrtspolizei 
sowie der sonstigen mit bestimmtenschiffahrts­
polizeilichen Aufgaben ;betrauten o.rgane und 
Personen (§ 34) erstrecken sich· ni·cht auf diese 
Gewässer. 

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden auf jene Gewässer, die im Anhang 1 zur 
Seenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 103/1961, auf­
gezählt sind, keine Anwendung. 

§ 2. Ben ü t z u n g der G e w ä s s erd u r c h 
die Schiffahrt 

,(1) Die Schiffahrt auf öffentlichen Gewässern 
ist innerhalh der durch gesetzliche Vorschriften 
gezogenen Schranken jedermann gestattet. 

(2) Die Verfügung über Privatgewässer hin­
sichtlich ihrer Verwendung zu Zwecken der 
Schiffahrt steht den über die Gewässer Ver­
fügungsberechtigten zu. 

11. ABSCHNITT 

Schiffahrtsbetrieb 

§ 3. S chi f f s h e s atz u n gun d 0. r d nun g 
an Bord 

(1) Alle Wasserfahrzeuge (im folgenden kurz 
auch Fahrzeuge genannt) müssen unbeschadet 

der Bestimmung des Abs. 9 eine Besatzung 
haben, die nach Zahl und Eignung ausreicht, um 
die Sicherheit'der an Bord befindlichen Personen 
und der Schiffahrt zu gewährleisten. 

(2) Jedes Fahrzeug muß unter der Führung 
einer hiefür geeigneten Person (Schiffsführer) 
stehen. Als geeignete Person ist nur derjenige an­
zusehen, der auf Grund eines gültigen, von der 
zuständigen Behörde ausgestellten Zeugnisses zur 
selbständig.en Führung der betreffenden Fahr­
zeuggattung auf den Gewässern oder Gewässer­
strecken, die befahren werden soUen, berechtigt 
ist. Ist ein solches Zeugnis für die betreffende 
Fahrzeugart nicht vorgeschrieben, muß er aus­
r·eichend schiffahrtskundig sein sowie die Kennt­
nis der Verkehrsvorschriften für das betreffende 
Gewässer besitzen, welche fUr sein Fahrzeug in 
Betracht kommen. Sind mehrere Fahrzeuge seit­
lich gekuppelt oder fahren sie gemeinsam in 
einem Verband (Schleppverband, Schubverband), 
so muß einer der Schiffsführer zugleich der Füh­
rer der gekuppelten Fahrzeuge insgesamt oder 
des Verbandes sein (Verbandsführer). 

(3) Der Schiffsführer muß während der F~hrt 
an Bord des Fahrzeuges sein. Der Schiffsführer 
eines schwimmenden Gerätes muß auch an Bord 
sein, während das Gerät arbeitet. Er hat für die 
sichere Durchführung des Schiffahrtsbetriebes 
sowie die Aufrechterhaltung der o.rdnung auf 
seinem Fahrzeug zu sorgen und den Dienst der 
Schiffsmannschaft einzuteilen. Dabei hat er die 
Obliegenheiten der an Bord bediensteten Per­
sonen bei Eintreten -besonderer Vorfälle, ins­
besondere bei Auftreten eines Brandes, bei Leck­
werden des Fahrzeuges und bei Ertrinkungs­
gefahr von Personen durch Anweisungen zu­
regeln (Sicherheitsrolle), diese Anweisungen den 
Bediensteten zur Kenntnis zu bringen, sie wieder­
kehrend in ihren o.bliegenheiten und im Ge­
brauch der entsprechenden Ausrüstungsgegen­
stände zu sch·ulen und die Ausrüstungsgegen­
stände regelmäßig auf ihre Verwendbarkeit zu 
überprüfen. 

(4) Der Schiffsführer ist für die Befolgung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
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2 1229 der Beilagen 

nungen, soweit sie sein Fahrzeug betreffen, ver­
antwortlich. Ist er zugleich Verbandsführer, so 
ist er auch für die Befolgung der für Verbände 
und gekuppelte Fahrzeuge erlassenen Bestim­
mungen verantwortlich. Läßt er sich zeitweilig 
durch eine Person mit entsprechendem Befähi­
gungszeugnis vertreten, so ist der Stellvertreter 
während dieser Zeit für die Befolgung der V or­
schriften verantwortlich. Dem Schiffsführer ver­
bldbt jedoch die Verantwortung für die Durch­
führung der Bestimmungen des Abs. 3. 

(5) Der Schiffsführer oder sein Stellvertr~ter 
können sich zur Führung des Fahrzeuges ent­
sprechend kundiger Personen der Schiffsmann­
schaft (Rudergänger, Steuerleute usw.) unter 
ihrer Aufsicht bedienen. 

(6) In einem Schleppverhand haben die Schiffs­
führer . der geschleppten Fahrzeuge die Anwei­
sungen des Führers des Verbandes zu befolgen. 
Sie haben jedoch auch ohne solche Anweisungen 
alle Maßnahmen zu treffen, die für die sichere 
Führung ihrer Fahrzeuge geboten sind; das 
gleiche gilt für die Schiffsführer längsseits ge­
kuppelter Fahrzeuge, die nicht zugleich für die 
Führung der gekuppelten Fahrzeuge insgesamt 
verantwortlich sind. 

(7) Die Schiffsmannschaft hat' den Anweisun­
gen des SchiffsführersFolge zu leisten, die dieser 
im Rahmen seiner Verantwortli,chkeit erteilt. Sie 
ha t ihrersei ts ZUr Einhaltung der Vorschriften 
beizutragen. Die einzelnen Personen der Mann~ 
schaft haben ihre Aufgaben im Schiffahrtsbetrieb 
so wahrzunehmen, daß die Sicherheit der Schiff­
fahrt und der an Bord befindlichen Personen 
sowie die Ordnung an Bord gewährleistet sind. 

(8) Alle übrigen an Bord befindlichen Personen 
haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen 
vom Schiffsführer im Interesse der Sicherheit der 
Schiffahrt und der Ordnung an Bord erteilt wer­
den. 

(9) Bestimmte Fahrzeuge von Verhänden und 
längsseits gekuppelte Fahrzeuge können durch 
Verordnung von der Verpflichtung, eine Besat­
zung zu haben, dann ,befreit werden, wenn eine 
Beeinträchtigung der Sicherheit der SchiffahI'lt 
und der Flüssigkeit des Verkehrs nicht zu be­
fürchten ist. Als Schiffsführer der' besatzungs­
losen Fahrzeuge gilt der Verbandsführer. 

(10) Durch Verordnung ist der Be17rieb an Bord 
von Fahrzeugen, der Nachweis der sicheren Bau­
art und der Mindestausrüstung der Fahrzeuge, 
die zulässige Belastung der Fahrzeuge, das Ver­
halten der Fahrgäste und sonstiger Personen an 
Bord und auf den Landungsplätzen so zu regeln 
und sind Vorkehrungen gegen Unfälle an Bord 
sowie beim Ein- und Aussteigen von Personen 

und beim -Ein- und Ausladen von Gütern so vor­
zuschreiben, daß die Sicherheit der Schiffahrt und 
von Personen sowie die Ordnung an Bord und 
auf den Landungsplätzen gewährleistet sind. 

§ 4. A 11 g e m ein e S 0 r g f alt s p f I ich t 

(1) Die Schiffsführer haben alle Vorsichtsmaß­
nahmen zu treffen, welche die Rücksichtnahme 
auf die Sicherheit der Schiffahrt und die beruf­
liche übung gebieten, um 

a) die Gefährdung von Menschenleben, 
b) Beschädigungen anderer ;Fahrzeuge, der 

Ufer und von Anlagen jeder Art in dem 
Gewässer und an seinen Ufern sowie 

c) eine Behinderung der Schiffahrt auf Was­
serstraßen 

zu vermeiden. 

(2) Dies gilt auch für Personen, unter deren 
Obhut schwimmende Anlagen gestellt sind. 

(3) Durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen werden die nach an­
deren Rechtsvorschriften bestehenden Sorgfalts­
pfli,chten des Schiffsführers und anderer Personen 
nicht berührt. 

§ 5. Ver hai t e nun t erb e s 0 n der e n 
Umständen 

Zur Abwendung einer unmittelbar drohenden 
Gefahr müssen die Schiffsführer alle Maßnahmen 
treffen, die die Umstände gebieten, auch wenn 
sie dadurch gezwungen sind, von den auf Grund 
dieses .Bundesgesetzes erlassenen Verkehrsvor­
schriften a,bzuweichen. 

§ 6. S chi ff s u r k und e n 

Soweit ~s die Ordnung im Schiffsverkehr er­
fordert, müssen die Fahrzeuge mit Schiffsurkun­
den versehen sein. Soweit die Ausstellung solcher 
Urkunden ni,cht in anderen Vorschriften bereits 
geregelt ist, ist durch Verordnung Inhalt, Form 
sowie die Art und Weise deren Ausstellung 
unter Berücksichtigung zwischenstaatlicher Ver­
einbarungen festzulegen. Hiebei können für den 
Schiffsverkehr im Inland soweit Erleichterungen 
zugelassen werden, als es die Aufrechterhaltung 
der Ordnung im Schiffsverkehr erlaubt: 

§ 7. Sc h i ff e rau s w eis e 

(1) Den Besatzungsmitgliedern österreichischer 
Fahrzeuge, ausgenommen Besatzungsmitglieder 
von lediglich Sport- und Vergnügungszwecken 
dienenden Kleinfahrzeugen, und den sonst an 
Bord dies·er Fahrzeuge beschäftigten Personen 
sowie deren mitreisenden Familienmitgliedern 
sind unter Berücksichtigung zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen auf Antrag der Schiffahrtsunter­
nehmung, in deren Diensten das Besatzungsmit-
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glied steht, Ausweise auszustellen. Die Ausweise 
müssen Angaben über die Person, deren Staats­
angehörigkeit und über das Beschäftigungsver­
hältnis, ein Lichtbild> und die Unterschrift des 
Inhabers enthalten. Weitere Angaben können 
aufgenommen wenden, wenn sie zur Erleichte­
rung der Schiffahf1t dienen. 

(2) Die Ausweise dürfen nur auf Grund eines 
gültigen Reisepasses oder Paßersatzes ausgestellt 
werden. Die Gültigkeitsdauer der Ausweise ist 
entsprechend der Gültigkeitsdauer des der Aus­
stellung zugrundeliegenden Reisepasses oder Paß­
ersatzes, bei Fremden auch entsprechend der 
Aufenthaltsberechtigung für tlsterreich, zu -be­
fristen. 

(3) Ist ein Besatzungsmitglied eines österreichi­
schen Fahrzeuges oder eine sonst an Bord eines 
solchen Fahrzeuges beschäftigte Person Fremder 
und besitzt dieser einen gültigen Schifferausweis 
seines Heimatsta'ates, so ist dieser Ausweis ge­
genü:ber jenen gemäß Abs. 1 als gleichwertig an­
zusehen. Die Verlängerung solcher Ausweise 
durch österreichische Stellen ist unzulässig. Die 
Eintragung weiterer Angaben in die Ausweise 
ist jedoch zulässig. 

(4) Die Ausweise sind von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, Fachverband der 
Schiffahrtsunternehmungen, auszustellen. Form 
und Inhalt der Ausweise sowie die näheren Be­
stimmungen über die 4usstellung und Verlänge­
rung der Ausweise sind durch Verordnung zu 
regeln. 

§ 8. K e n n z e ich end e r F a h r z e u g e 

Die Fahrzeuge müssen mit Kennzeichen ver­
sehen sein, die ihre Identifizierung, die Feststel­
lung ihres Tiefganges und der zulässigen Bela­
stung sowie die Feststellung des Schiffseigners 
gestatten. Diese Kennzeichen sowie die Art ihrer 
Anbringung sind im einzelnen durch Verord­
nung festzulegen, wobei für ausländische Fahr­
zeuge sowie für Kleinfahrzeuge im Schiffsver­
kehr im Inland soweit Erleichterungen zuzulassen 
sind, als dadurch die Identifizierung des Fahr­
zeuges und die Feststellung seines Tiefganges, der 
zulässigen Belastung und des Schiffseigners nicht 
wesentlich erschwert wird. 

§ 9. Aus nah m e b es tim m u n gen 

(1) Ausländische Fahrzeuge, die österreichische 
Wasserstraßen befahren, können von der Einhal­
tung einzelner Bestimmungen der' auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Vorschriften 
über die Schiffsurkunden, die Kennzeichen der 
Fahrzeuge, den Schiffahrtsbetrieb, die Beförde­
rung von Fahrgästen und den Transport gefähr­
licher Güter durch Verordnung befreit werden, 
sofern durch die Anwendung der entsprechenden 

Vorschriften des Heimatstaates der Fahrzeuge 
etwa die gleiche Sicherheit für die Schiffahrt und 
die an Bord ,befindlichen Personen sowie die Ord­
nung in der Schiffahrt gewährleistet sind. 

(2) Insoweit es aus Gründen der Sicherheit 
und Ot1dnung der Schiffahrt zweckmäßig scheint, 
kann durch Verordnung vorgeschrieben werden, 
daß die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse­
nen V ors,chriften über die Schiffsurkunden, die 
Kennzeichen der Fahrzeuge, den Schiffahrts·­
betrieb, die Beförderung von Fahrgästen und 
den Transport gefährlicher Güter auf österreichi­
sche Fahrzeuge, die bestimmte ausländische Was­
serstraßen befahren, soweit anzuwenden sind, als 
ausländische Vorschriften nicht entgegenstehen. 

(3) Wenn es zUr Erreichung des Einsatzzweckes 
erforderlich ist, sind Einsatzfahrzeuge von ein­
zelnen der auf Grund dieses' Bundesgesetzes zu 
erlassenden Verkehrsvorschriften durch Verord­
nung soweit zu hefreien, als dadurch die Sicher­
heit der Schiffahrt hicht beeinträchtigt wird. 

(4) Soweit es zur ungehinderten Durchführung 
von Wasserbauarbeiten erforderlich ist und die 
Sicherheit der Schiffahrt hiedurch nicht beein­
trächtigt wird, sind durch Verordnung die Fahr­
zeuge der Wasßer'bauverwaltung von einzelnen 
auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassenden 
Verkehrsvorschriften und Vorschriften über den 
Transport gefährlicher Güter sowie von der Ver­
pflichtung zu befreien, für die von ihr durchzu­
führenden Sondertransporte um eine Er.1aubnis 
einzukommen. 

(5) Angehörige des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung sind bei einem Einsatz des 
Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des 
Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955, nur insoweit 
an die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und 
an die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen gebunden, als dadurch der 
Einsatz nicht behindert wird. Soweit Angehörige 
des Bundesheeres und der Heeresverwaltung an 
diese Rechtsvorschriften nicht gebunden sind, ist 
für die Sicherheit der Schiffahrt in geeigneter 
Weise zu sorgen. Diese Ausnahmebestimmung 
gilt auch für einsatzähnliche übungen des Bun­
desheeres, sofern hiebei für die Sicherheit und 
Ordnung in der Schiffahrt in geeigneter Weise 
gesorgt ist und die Flüssigkeit des Verkehrs der 
der gewerbsmäßigen Schiffahrt dienenden Fahr­
zeuge nicht beeinträchtigt wird. Des weiteren 
finden auf Wasserfahrzeuge und Angehörige des 
Bundesheeres und der Heeresverwaltung die 
Bestimmungen der §§ 3, 8, 10 und 14 keine 
Anwendung. 

(6) Organe der Sicherheitsbehörden sind bei 
unaufschiebbaren Einsätzen zur Aufrechterhal­
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher­
heit, zur Verhinderung und Aufklärung gericht­
lich strafbarer Handlungen und zur unerläß-
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lichen Hilfeleistung bei Unglücksfällen an die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und an die 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnungen nicht gebunden. Sie haben jedoch für 
die Sicherheit der Schiffahrt in geeigneter Weise 
zu sorgen. Des weiteren finden auf Wasserfahr­
zeuge und Organe der Sicherheitsbehörden die 
Bestimmungen der §§ 3 und 10 keine Anwen­
dung. 

§ 10. T r ans p or t g ef ä h r1 ich erG ü te r 

Der Transport gefährlicher Güter (Explosiv­
stoffe, feuergefährliche, giftige, ätzende sowie 
radioaktive Stoffe) mit Wasserfahrzeugen ist 
unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
Reinhaltung der Gewässer und auf zwischen­
staatlich·e Vereinbarungen durch Verordnung zu 
regern, insoweit es die Sicherheit der Schiffahrt, 
der an Bord befindlichen Personen und der Um­
gebung, in der durch den Transport der vor­
genannten Güter eine Gefährdung auftreten 
kann, sowie die Häufigkeit solcher Transporte 
erfordern. Durch diese Verordnung können ins­
besondere Bestimmungen erlassen werden über 
die Einteilung und .Bezei.chnung. der Güter nach 
der Art der Gefahr, die sie verursachen können, 
über die zulässigen Ladiemengen, die Art der Ver- I 
packung und der Transporthehälter, die Behand­
lung der Güter an Bord, die sonst im Sch·iffahrts­
betrieb und 'beim Umschlag einzuhaltenden 
Sicherheitsmaßnahmen sowie das Verhalten und 
die Kennzeichnung von mit solchen Gütern be­
ladenen Fahrzeugen oder von Fahrzeugen, die 
mit solchen Gütern beladen waren und noch 
nicht entgast oder gereinigt worden sind. 

§ 11. S P 0 r t s chi ff a h r t, Was s e r­
sportveranstaltungen 

(1) Insoweit es auf Wasserstraßen die Sicher­
heit und Ordnung derSchiffahrt, die Sicherheit 
von Personen, die Flüssigkeit des _Verkehrs der 
der gewerbsmäßigen Schiffahrt dienenden Fahr­
zeuge, die ungehinderte Durchführung von 
Wasserbauten oder der Schutz von Personen vor 
erheblicher Lärmbelästigung erfordern, ist durch 
Verordnung 

a) die der Ausübung des Sports dienende 
Schiffahrt im unumgänglichen Ausmaß zu 
beschränken, 

b) die Abhaltung von Wassersportveranstal­
tungen sowie von Wasserfesten und sonsti­
gen Veranstaltungen auf Wasserstraßen, 
die zur Ansammlung von Fahrzeugen auf 
diesen Gewässern führen können, ein­
schließlich der mit solchen Veranstaltungen 
in Zusammenhang stehenden Proben und 
übungen ähnlichen Umfanges, an die Er­
teilung einer behördlichen Bewilligung 
unter Vorschrei:bung entsprechender Be­
dingungen zu :binden. 

Bei der Beschränkung der Sportschiffahrt ge­
mäß lit. a ist darauf Bedacht zu nehmen, daß 
möglichst alle mit Fahrzeugen Ibetriebenen Was­
sersportarten die Möglichkeit zur Sportausübung 
finden. Im Zusammenhang mit der Bewilligung 
von Veranstaltungen gemäß lit. b kann die Be­
hörde auch Ausnahmen von einzelnen Verkehrs­
vorschriften gestatten, soweit die Sicherheit von 
Personen nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Auf Verzweigungen von Wasserstraßen 
sowie auf anderen Gewässern als Wasserstraßen 
kann, insoweit es die Sicherheit der Schiffahrt 
und von Personen, die ungehinderte Dur.chfüh­
rung von Wasserbauten oder eine wesentliche 
Beeinträchtigung anderer öffentlicher Interessen, 
wie das Baden an den hiefür bestimmten Ufer­
plätzen, der Naturschutz, die Jagd und Fischerei 
oder der Schutz vor Lärrnhelästigung erfordern, 
durch Verordnung 

a) die ·der Ausübung des Sports dienende 
Schiffahrt wie in .Achs. 1 lit. a eingeschränkt 
werden, 

b) bestimmt werden, daß die in Abs. 1 lit. b 
genannten Veranstaltungen zeitgerecht vor 
ihrer Abhaltung bei der Behörde unter An­
galbe des Veranstaltungsprogramms ange­
meldet werden. Die Behörde kann binnen 
14 Tagen die Veranstaltung untersagen~ 
wenn die in diesem Absatz aufgestellten Er­
fordernisse nicht ausreichend berücksichtigt 
wurden. 

§ 12. Re i n haI tun g de r Ge w ä s s er, 
sanitäre Vorsorgen 

Durch Verordnung sind Maßnahmen vorzu­
schreiben, .damit durch den Betrieb von Wasser­
fahrzeugen, einschließlich des Umschlages von 
Gütern, eine Verschmutzung der Gewässer, ins­
besondere durch das Einbringen von OIen oder 
eine sonstige Beeinträchtigung der Gewässergüte 
soweit als möglich vermieden wird. 

111. ABSCHNITT 

Regelung und Sicherung der Schiffahrt 

§. 13. Ver k ehr s r e gel u n g 

(1) Der Verkehr und der Betrieb von Fahr­
zeugen sowie der Transport anderer Schwimm­
körper ist unter Bedachtnahme auf die Erforder­
nisse des Wasserbaues und der Reinhaltung der 
Gewässer sowie auf zwischenstaatliche Verein­
barungen durch Verordnung zu regeln, inso­
weit es 

a) die Sicherheit der Schiffahrt und der an 
Bord von Fahrzeugen oder auf anderen 
Schwimmkörpern befindlichen Personen, . 
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b) auf Wasserstraßen (Abs. 4) darüber hinaus 
die Flüssigkeit des Verkehrs in der gewerbs­
mäßigen Schiffahl't,die Ordnung an Bord 
sowie die Ordnung beim Stilliegen der 
Fahrzeuge, 

c) der Schutz der Ufer und von Anlagen, 
Regulierungs- und Schutzbauten oder die 
Durchführung von Regulierungsarbeiten 
oder von wasserrechtlich bewilligten 
Bauten, 

d) die Benützung der Ufer durch den Ver­
kehr auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, 

e) ein Einsatz des .Bundesheeres gemäß § 2 
Abs. 1 des Wehrgesetzes oder die Vor­
bereitung dieses Einsatzes sowie einsatz­
ähnliche übungen. 

f) der Einsatz von Organen der Sicherheits­
behörden zur Erfüllung der ihnen gesetz­
lich dbliegenden Aufgaben, 

g)die überwachung der Schiffahrt durch die 
Organe der Zollwache auf den Grenz­
gewässern oder auf den Teilen von Was­
serstraßen (Abs. 4), die zu Zollstraßen er­
klärt wUrden (§ 144 des Zollgesetzes 1955, 
BGBI. Nr. 129), 

erfordern. 

(2) Durch die in Abs. 1 bezeichneten Verord­
nungen können insbesondere Bestimmungen er­
lassen werden 

a) über das Verhalten der Fahrzeuge im Ver­
kehr, beim Stilliegen, in Notfällen und bei 
ungünstiger Witterung sowie die hiebei zu 
verwendenden Zeichen und Signalmittel, 

b) über das Verhalten schwimmender Geräte 
bei der Arbeit, 

c) durch die einzelnen nach Bauart, Ladung, 
Antrieb, Verwendung oder Maßen be­
stimmbaren Gattungen von Fahrzeugen 
oder Schwimmkörpern oder einer bestimm­
ten Art der Schiffahrt dienenden Fahrzeuge 
die Benützung bestimmter Gewässer, Ge­
wässerteile oder Schiffahl'tsanlagen vorge­
schrieben, untersagt oder vorbehalten wird. 

ordnung in ,einem Recht beeinträchtigt und er­
wächst ihnen daraus ein vermögensrechtlicher 
Nachteil, so sind die Bestimmungen des § 23 
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Diejenigen Gewässer, auf denen wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für die gewerbs­
mäßige Schiffahl't oder wegen zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen erhöhte Anforderungen hinsicht­
lich der Sicherheit der Schiffahrt gestellt und 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Flüssigkeit 
des Verkehrs, der Ordnung an Bord sowie der 
Ordnung beim Stilliegen der Fahrzeuge durch­
geführt werden müssen, sind durch Verordnung 
zu Wasserstraßen zu erklären, wobei hinsichtlich 
der Verkehrsregelung zwischen Hauptwasser­
straßen und Nebenwasserstraßen zu unterschei­
den ist. 

§ 14. S 0 n der t r ans p 0 r t e 

(1) Die Fortbewegung von Fahrzeugen unge­
wöhnlicher Art oder unter Einsatz außergewöhn­
licher Mittel oder von Schwimmkörpern, die 
keine Fahrzeuge sind, bedarf auf Wasserstraßen 
einer Erlaubnis der Behörde. Die Erlaubnis ist 
zu erteilen, wenn die notwendigen Maßnahmen 
getroffen werden, damit die in § 13 Abs. 1 lit. a 
und b angeführten Erfordernisse erfüllt sind. 
Anderrifalls hat die Behörde die Erlaubnis zu 
versagen oder nur unter entsprechenden Auf­
lagen zu erteilen. 

(2) Durch Verordnung 
a) können die Organe der Schiffahrtspolizei 

ermächtigt werden, im Namen der Behörde 
die Transporcerlaubnis zu erteilen, wenn 
die Voraussetzungen gegeben sind, 

b) sind allgemeine Mindestanforderungen für 
die Durchführung von Soodel'transporten 
festzusetzen. 

(3) Wenn aus Gründen der Sicherheit die Be­
gleitung eines Sondertransportes durch Organe 
der Schiffahrtspolizei, allenfalls mit deren Fahr­
zeugen, erforderlich war, sind die Kosten der 
Transportbegleitung von dem, der den Transport 
durchgeführt hat, zu erstatten. Der Kostenersatz 
ist dem Verpflichteten mit ß.escheid aufzuerlegen. 

(3) Durch die in Abs. 1 bezeichneten Verord­
nungen kann "Sonstigen Benützern der Gewässer 
oder ihrer Ufer als Schiffahrttreibende, unbe­
schadet bestehender wasserrechtlicher Bewilligun­
gen, ein bestimmtes Verhalten, das den in Abs. 1 § 
lit. a und b. angeführten Erfordernissen wider­
spricht, untersagt oder ihnen ein Verhalten auf­
getragen werden, damit diesen Erfordernissen 
entsprochen ist. Wenn durch eine solche Verord­
nung Interessen der Jagd oder Fischerei berührt 
werden, so ist sie vor ihrer Erlassung der örtlich 
zuständigen Landesregierung unter Einräumung 
einer angemessenen Frist zur Stellungnahme zu 
übermitteln. Werden sonstige Benützer der Ge­
wässer oder ihrer' Ufer durch eine solche Ver-

15. B e v o,r r e c h t i g t e Was s e rf a h r­
zeuge 

(1) Fahrzeugen, die zur Rettung und Hilfe­
leistung bestimmt sind, sowie solchen, deren un­
gehinderte Fahrt aus Gründen der Sicherheit 
oder wegen eines dringenden Verkehrsbedürf­
nisses im öffentlichen Interesse liegt, ist auf Was­
serstraßen durch Verordnung ein Vorrecht bei 
der Durchfahrt durch Stellen, an denen eine be­
stimmte Reihenfolge gilt, zuzuerkennen. Soweit 
solche Fahrzeuge nach der Art ihrer Verwendung 
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nicht allgemein bestimmt werden können, hat 
die Behörde im Ein~elfalle ein solches Vorrecht 
zuzuer kennen. 

(2) Durch Verordnung 
a) können Organe der Schiffahrtspolizei er­

mächtigt werden, im Namen der Behörde 
das Vorrecht zuzuerkennen, wenn die Vor­
aussetzungen gegeben sind, 

b) ist festzulegen, welche Zeichen die bevor­
rechtigten Fahrzeuge zu führen haben. 

§ 16. Sc hut z be d ü rf ti g e Fa h r z eu g e 

(1) Fahrzeugen, die wegen ihres Zustandes oder 
wegen ~hrer Verwendung eines besonderen 
Schutzes vor der schädlichen Auswirkung von 
Wellenschlag und Sog vorbeifahrender Schiffe be­
dürfen, ist auf Wasserstraßen durch Verordnung 
ein solcher Schutz zuzuerkennen. Soweit solche 
Fahrzeuge nicht allgemein bestimmt w.erden kön­
nen, hat die Behörde im Einzelfalle einen solchen 
Schutz zuzuerkennen. 

(2) Durch Verordnung 

a) können Organe der Schiffahrtspolizei er­
mächtigt werden, im Namen der Behörde 
den Schutz zuzuerkennen, wenn die Vor­
aussetzungen gegeben sind, 

b) ist festzulegen, welche Zeichen schutz­
bedürftige Fahrzeuge zu führ·en haben. 

§ 17. Ver 0 I' d nun gen, die dur c h 
Schiffahrtszeichen kundgemacht 

werden 

(1) Die in § 13 bezeichneten Verordnungen 
sind, sofern sich aus den folgenden Bestimmun­
gen nichts anderes ergibt, durch die im Anhang 
zu diesem Bundesgesetz angeführten Schiffahrts­
zeichen - allenfalls mit Zusatzzeichen (Abs. 4) -
kundzumachen und treten mit der Anbringung 
dieser Zeichen in Kraft und mit ihrer Entfer­
nung außer Kraft. Der Zeitpunkt der erfolgten 
Anbringungund Entfernung ist in einem Akten­
vermerk (§ 16 des Allgemeinen Verwahungs­
verfahrensgesetzes 1950) festzuhalten. 

(2) Im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbeson­
dere bei Elementarereignissen, bei Unfällen, 
dringenden Arbeiten in den Gewässern oder an 
ihren Ufern sind auf Wasserstraßen die Organe 
der SchiffahJ.1tspolizei, in Fällen, in denen es 
wegen wasserbaulicher Belange erforderlich ist, 
auch gemäß § 32 Abs. 5 betraute Bedienstete der 
Bundeswasserbauverwahung ermächtigt, die in 
§ 13 bezeichneten Maßnahmen vorübergehend 

·anzuordnen und durch Anbringung oder Ent­
fernung der entsprechenden Schiffahrtszeichen 
kundzumachen. Die Behörde ist hievon unter 
Angabe des Zeitpunktes der Anbringung bzw. 
Entfernung der Zeichen unverzüglich zu ver­
ständigen. 

(3) Im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres 
gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 
oder eines Einsatzes von Organen . der Sicher­
heitsbehörden gemäß § 9 .Nbs. 6 haben die 
Organe der Schiffahrtspolizei die in Abs. 2 ge­
nannten Maßnahmen auf Verlangen des zustän­
digen Militärkommandos oder der zuständigen 
Sicherheitsbehörde zu treffen. 

(4) An den Schiffahrtszeichen (Abs. 1) können 
auf Zusatzzeichen weitere, das Schiffahrtszeichen 
erläuternde oder wichtige, sich auf das Schiff­
fahrtszeichen beziehende, dieses erweiternde oder 
einschränkende Angaben gemacht werden. Die 
Angaben und Zeichen auf den Zusatzzeichen 
müssen leicht verständlich sein. Die Zusatzzeichen 
sind Bestandteil der Schiffahrtszeichen. Zusatz­
zeichen dürfen nicht verwendet werden, wenn 
ihre Bedeutung durch ein anderes Schiffahrts­
zeichen zum Ausdruck gebracht werden kann. 

§ 18. Ver 0 I' d nun gen, die ni c h t dUr c h 
Schiffahrtszeichen kundgemacht 

werden 

(1) Läßt sich der Inhalt einer Verordnung 
durch Schiffahrtsz·eichen nicht ausdrücken, so ist 
sie im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Verordnungen, die aus besonderen Anlässen 
für die Sicherheit und Flüssigkeit der Sdliffahrt 
erlassen werden, deren Geltungsdauer weniger 
als ein. Jahr beträgt und deren Inhalt sich durch 
Schifft' rtszeichen nicht ausdrücken läßt, können, 
abweL.I1end von den Bestimmungen des Abs. 1, 
durch Anschlag an der Amtstafel von der Be­
hörde kundgemacht werden. Solche Verordnun­
gen treten, sofern darin kein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist, zwei Wochen nach dem Tag des 
Ansmlages in Kraft. Dieser Tag ist auf dem An­
schlag zu vermerken. Der Anschlag muß, sofern 
die Gehungsdauer der Verordnung nicht früher 
endet, ab Inkrafttreten der Verordnung zwei 
Wochen an der Amtstafel belassen werden. Die 
Verordnung ist uberdies, wenn sie sich auf Was­
serstraßen bezieht, durch Anschlag auf den Amts­
tafeln der Diensts-teIlen der Schiffahrtspolizei 
während der gleichen Zeit und durch Benach­
richtigung der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft zu verlautbaren. In den Fällen des 
§ 13 Abs. 3' ist die Verordnung außerdem der 
betroffenen Ufergemeinde zur ortsüblichen Ver­
lautbarung bekanntzugeben. Bezieht sich die Ver­
ordnung auf andere Gewässer, so ist sie durch 
Anschlag an den Amtstafeln . der betroffenen 
Ufergemeinden und durch Benachrid1tigung der 
örtlich zuständigen Handelskammer zu verlaut­
baren. Die Dienststellen der im § 32 Abs. 6 be­
zeichneten Organe sind gleichfalls zu verstän­
digen. 

(3) Muß eine Verordnung gemäß Abs. 2 1m 
Falle der Unaufschiebbarkeit, insbesondere 1l1-
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folge von Elementarereignissen, Unfällen, drin­
genden Arlbeiten in den Gewässern oder an 
ihren Ufern, oder wegen eines Einsatzes des 
Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b 
des Wehrgesetzes, oder eines Einsatzes von Orga­
nen der Sicherheitsbehörden gemäß § 9 Abs. 6, 
ausnahmsweise früher als zwei Wochen nach 
Kundmachung in Kraft treten, so ist darauf in 
der Verordnung ausdrücklich hinzuweisen und, 
wenn es sich um eine Verordnung gemäß § 13 
Abs. 1 lit. a und b handelt, ihr Inhalt auf 
Wasserstraßen den Führern der Fahrzeuge vor 
Befahrung des Teiles der Wasserstraße, auf den 
sich die Verordnung bezieht, durch Aushändi­
gung eines schriftlichen Fahrbefehls bekanntzu­
geben. 

(4) Der Fahrbefehl, der den Inhalt der Ver­
ordnung in gedrängter Form zu enthalten hat, 
ist von den Organen der Schiffahrtspolizei und, 
wenn sie damit betraut wurden, auch von den 
Organen der Zollwache an Plätzen, an denen 
Fahrzeuge üblicherweise anhalten müssen (Schleu­
sen, Abfertigungsstellen für Grenzkontrolleh 
usw.), während der ersten zwei Wochen der 
Geltungsdauer der Verordnung gegen über­
nahmsbestätigung auszuhändigen. 

§ 19. Empfehlungen und Hinweise 

(1) Wenn es im Interesse der Sicherheit und 
Ordnung der Schiffahrt, der Flüssigkeit des Ver­
kehrs oder wasserbaulicher Erfordernisse gelegen 
ist, hat die Behörde auf Wasserstraßen Empfeh­
lungen hinsichtlich des Verhaltens der Fahrzeuge 
im Verkehr und während des Stilliegens sowie 
Hinweise auf die Beschaffenheit oder die Lage 
der Fahrrinne, der Landungsplätze oder Häfen, 
auf Gefahren oder sonstige verkehrswichtige 
Umstände zu geben, und zwar durch Schiffahrts­
zeichen - allenfalls mit Zusatzzeichen - oder, 
wenn sie sich durch Schiffahrtszeichen nicht aus­
drücken lassen, durch "Nachrichtfür die Schiff­
fahrttreibenden" (Abs. 4). Auf anderen Gewäs­
sern hat die Behörde solche Empfehlungen und 
Hinweise nur durch Schiffahrtszeichen und nur 
dann zu geben, wenn dies aus Gründen der 
Sicherheit der Schiffahrt dringend geboten ist. 
Die Schiffsführ·er haben diese Hinweise und 
Empfehlungen im Rahmen der sie treffenden 
allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 4) zu beachten. 

(2) Die Ausgestaltung und Bedeutung der 
Schiffahrtszeichen, die zur Erteilung von Empfeh­
lungen oder Hinweisen dienen, sind unter Be­
achtung zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
durch Verordnung so festzusetzen, daß der In­
halt der Empfehlung oder des Hinweises daraus 
klar erkennbar ist. 

(3) An Schiffahrtszeichen gemäß Abs. 1 kön­
nen auf Zusatzzeichen weitere, das Schiffahrts­
zeichen erläuternde oder ergänzende Angaben 
gemacht werden. 

(4) Die "Nachricht für die Schiffahrttreiben­
den" ist durch Anschlag an den Amtstafeln der 
Dienststellen der Schiffahrtspolizei und durch 
Benachrichtigung der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft zu verlautbaren. Der Anschlag 
muß auf Geltungsdauer der Empfehlung oder 
des Hinweises, jedoch nicht länger als zwei 
Wochen, an der Amtstafel belassen werden. Der 
Zeitpunkt der erfolgten Anbringung und Ent­
fernung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950) 
festzuhalten. Die in der "Nachricht für die 
Schiffahrttreibenden" enthaltenen Empfehlungen 
und Hinweise gelten, sofern darin kein anderer 
Zeitpunkt bestimmt ist, ab dem zehnten auf den 
Anschlagstag folgenden Tage. 

(5) In dringenden Fällen ist die "Nachricht für 
die Schiffahrttreibenden" außerdem den Führern 
der Fahrzeuge auszuhändigen. 

§ 20. Aus g e s tal tun gun dAn b r i n­
gung von Schiffahrtszeiche.n und 

Zusatzzeichen 

(1) Schiffahrtszeichen (§§ 17 und 19) können 
als Schilder mit oder ohne Zusatzzeichen, als 
Lichtzeichen, Schwimmkörper, Flaggen oder 
Signalkörper ausgestaltet sein. Schiffahrtszeichen 
sind unter Bedachtnahme auf die Lage der Fahr­
rinne und die Üibliche Geschwindigkeit der Fahr­
zeuge in einer solchen Art und Größe anzubrin­
gen, daß sie von den Führern der Fahrzeuge auf 
Wasserstraßen bei klarem Wetter sowohl bei 
Tageslicht als auch bei Dunkelheit im Sd1ein­
werferlicht rechtzeitig .erkannt (werden können. 
Auf anderen Gewässern ist eine Erkennbarkeit 
bei Dunkelheit nicht erforderlid1. 

(2) Sollen durch Schiffahrtszeichen kundge­
machte Verordnungen, Empfehlungen oder Hin­
weise nur in einer bestimmten Verkehrsrichtung 
gelten, so sind die betreffenden Schiffahrtszei­
chen so aufzustellen, daß sie nur in dieser Rich­
tung sichtbar sind. Soll auf einem' Schiffahrts­
zeichen die Entfernung zwischen seinem Stand­
ort und der Stelle, auf die sich das Schiffahrts­
zeichen bezieht, angegeben werden, so ist das 
Zusatzzeichen, welches die Entfernung anzeigen 
soll, über das Schiffahrtszeichen zu setzen. Be­
ziehen sich durch Schiffahrtszeichen kundge­
machte Verordnungen, Empfehlungen oder Hin­
weise auf eine bestimmte Strecke und den Ver­
kehr nach beiden Verkehrsrichtungen, so sind die 
entsprechenden Schiffahrtszeichen an beiden 
Enden der Strecke aufzustellen und an diese seit­
lich oder darunter Zusatzzeichen in Form gleich­
seitiger Dreiecke anzubringen, deren Spitzen zu­
einander weisen; auf diesen Zusatzzeichen ist die 
ungefähre Länge der Strecke anzugeben. Sonstige 
Zusatzzeichen sind unter das Schiffahrtszeichen 
zu setzen. Gilt an einem Landungsplatz für die 
Anzahl der nebeneinander liegenden Fahrzeuge 
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eine Beschränkung, so ist die zulässige Anzahl 
durch eine Ziffer auf einem quadratischen Zu­
satzzeichen unter dem den Landungsplatz be­
zeichnenden· Schiffahrtszeichen anzugeben. So­
weit vorstehend nichts anderes bestimmt ist, sind 
die Zusatzzeichen als rechveckige weiße Tafeln 
mit schwarzer Beschriftung, schwarzen Ziffern 
oder Zeichen auszuges,valten. Entfernungen sind 
in Meter, Geschwindigkeiten in Kilometer pro 
Stunde anzugeben. 

(3) An den Ufern als Schiffahrtszeichen auf­
gestellte Li·chtzeichen sind derart abzuschirmen, 
daß si€ von Haupt- und Nebenbahnen (Eisen­
bahngesetz 1957) aus nicht gesehen werden 
können. 

§ 21. Ver p f I ich tun g zur E r r ich tun g 
und Tragung d·er Kosten von 

Schiffahrtszeichen 

(1) Auf Wasserstraßen müssen Brücken, 
Schleusen, Wehre und Leitungen, die das Ge­
wässer überqueren oder in dies,es hineinragen, 
und Seilfähren, sofern nicht im Falle eines Ein­
satzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a 
des Wehrgesetz,es Interessen der Landesverteidi­
gung entgegenstehen und hiebei in geeigneter 
Weise für die Sicherheit der Schiffahrt gesorgt ist, 
mit den entsprechenden Sch,iffahrtszeichen ver­
sehen werden. Ebenso sind Länden und Häfen zu 
bezeichnen" ausgenommenPrivatländen und 
Privathäfen, die lediglich Zwecken der Bundes­
verwaltung oder dem Sport dien~n. 

(2) Auf anderen Gewässern besteht die Pflicht 
zur Anbringung der Schiffahrtszeichen gemäß 
Abs. 1 nur dann, wenn dies aus Gründen der 
Sicherheit der Schiffahrt dringend geboten ist. 

(3) Die Kosten der Errichtung, der Erhaltung, 
des Betriebes, der Anderung und Entfernung von 
Schiffahrtszeichen, die 

a) der Bezeichnung oder dem Betrieb von 
'Brücken, Schleusen, Wehren und Leitungen 
dienen, sind vom Inhaber der wasserrecht­
lichen Bewilligung (Wasserrechtsgesetz 
1959), 

b) der Bezeichnung vonPrivathäfen und 
Privatländen oder von Seilfähren dienen, 
sind vom Inhaber der schiffahrtsrechtlichen 
Bewilligung 

zu ersetzen. 

(4) Die Kosten der Errichtung, der Erhaltung, 
des Betriebes, der Anderung und. Entfernung 
von Schiffahrtszeichen, die aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung der Schiffahrt oder der 
Flüs'sigkeit des Verkehrs 

a) wegen oder im Interesse einzelner Unter­
nehmungen angebracht werden müss·en, sind 
von diesen zu ersetzen, 

,b) wegen Arbeiten auf den Gewässern oder an 
ihren Ufern angebracht werden müssen, 
sind, sofern es sich nicht um die Bundes­
wassahauverwaltung handelt, vom Bau­
führer zu ersetzen, 

c) wegen Abhaltung von Veranstaltungen 
gemäß § 11 Abs. 1 lit. b angebracht werden 
müssen, sind vom Veranstalter zu ersetzen. 

§ 22. Sc hut z der Sc h i ff a h rt s z e ich e n 

(1) Die Beschädigung, unbefugte Ailibringung, 
Entfernung oder Verdeckung von Schiffahrts­
zeich·en sowie die unbefugte Veränderung ihrer 
Lage oder Bedeutung ist verboten. Desgleichen 
ist die An:bringung von Beschriftungen, bild­
lichen Darstellungen und dergleichen an Schiff­
fahrtszeichen durch Unbefugte untersagt. 

(2) Durch Verordnung können weitere Maß­
nahmen zum Schutz derSchiffahrtszeich·en vor 
Beschädigung durch den Betrieb von Fahrzeugen 
und anderen Schwimmkörpern sowie über die 
Verpflichtung der Schiffsführer zur Meldung von 
Schäden oder Veränderungen an Schiffahrts­
zeichen oder an den zur Bezeichnung oder 
Signalgebung auf den Gewässern dienenden Ein­
richtungen erlassen werden. 

IV. ABSCHNITT 

Beeinträchtigungen der Schiffahrt, Notfäl1~ und 
Havarien I 

§ 23. Hin ta n hai tun g von Ver k ei1h r s­
beeinträchtigungen 

(1) Auf den in der Nähe der Wasserstbßen 
befindlichen Liegenschaften dürfen bewJgliche 
und unbeweglich·e Sachen nicht 50 geleged sein, 
angebracht, aufg,esteUt oder gelage~t werde*, daß 
die Sicherheit der Schiffahrt und ,die Durch­
führung von Wasserbauten beeinträ1chtigt 
werden. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit der 
Schiffahrt ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn diese Sachen Wasserfahrzeuge blende,h, die 
Sicht auf Schiffahrtszeichen behindern, ihre[ Wir­
kung herabmindern oder mit ihnen verwechselt 
werden können. I 

(2) Im Falle der Beeimrächtigung der Sicher­
heit der Schiffahrt und der Durchführuni von 
Wasserbauten durch unbewegliche Sachen hat die 
Behörde den über die Sach.en Verfügungsbhech­
tignen zu verpflichten, d·eren Lage odef Be­
schaffenheit so zu ändern, daß die Sicherheit der 
Schiffahrt und die Durchführung von Wtjasser­
bauten nicht weiter ~eeinträchtigt wird oder, 
wenn eine solche Anderung nicht aus'r,eicl1,t, die 
Sache zu beseitigen. Wenn Parkplätze für Kraft­
fahrzeuge derart geLegen sind, daß auf lihnen 
befindliche Kraftfahrzeuge die Sicherheit der 
Schiff·ahrt heeinträchtigen, sind die über die:Park­
plätze Verfügungsberechtigten zu verPflitten, 

I 

I 
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die Maßnahmen zu treffen, die verhindern, 
daß die Sicherheit der Schiffahrt weiter beein­
trächtigt wird. 

(3) Erwächst durch dne Pflicht nach Abs. 2 
jemandem ein vermögensrechtlicher Nachteil, so 
hat ihn der Bund zu entschädigen. Als Ent­
schä.digung wird aber nur der gemeine Wert 
(§ 305 allgemeines bürgerliches Gesetzbuch,) der 
beschädigten Sachen gegeben. Entschädigungs­
ansprüche sillid an das Bundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen- zu 
stellen. Kommt über die Höhe der Ents'chädigung 
innerhalb von sechs Monaten eine Einigung nicht 
zustande, S'Ü hat über die Entschädigung auf An­
trag des Verpflichteten das :B-ezirksgericht, in 
dessen Sprengel die betroffene Sach-e liegt, im 
Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden. 
Hiebei sind die §§ 22 bis 34 des Eisenbahn­
enteignungsgesetzes 1954, BGBL Nr. 71, sinn­
gemäß anzuwenden. 

(4) Eine Entschädigung nach Abs. 3 gebührt 
nicht, wenn eine vorsätzliche oder fahrlässige 
Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen des 
Abs. 1 vorliegt. 

(5) Die Bestimmungen der A:bs. 1 und 2 finden 
auf die für Zwecke der Landesverteidigung ge­
troffenen Maßnahmen insoweit keine An­
wendung, als sonst in geeigneter Weise für die 
Sicherheit ,der Schiffahrt gesorgt ist. 

§ 24. B e sei t i g u ng von S chi f f a h r t 5-

hindernissen 

(1) Wenn ein im Fahrwass-er festgefahrenes 
oder gesunkenes Fahrzeug oder ein zur Aus­
rüstung oder Ladung eines solchen Fahrzeuges 
gehörender und in das Fahrwasser gefallener 
Gegenstand eine Be,einträchtigung der S:ich-erheit 
der Schiffahrt, auf Wasserstraß·en auch eine Be­
einträchtigung der Ordnung der Schiffahrt, der 
Flüssigkeit des Schiffsverkehrs oder nachteilige 
Veränderungen ,der Stromsohle oder bestehender 
Wass-erhauten verursacht oder zu befürchten ist, 
daß in der Folge eine 'Solche Beeinträchtigung 
entstehen könnte, so sind der Führer des be-

der Schiffahrt auf Wasserstraßen beeinträchtigt 
oder die Stromsohle oder bestehende Wasser­
bauten nachteilig verändert werden, auf anderen 
Gewässern die Sicherheit der Schiffahrt erheblich 
beeinträchtigt wird, ist von ,der Behörde die auf­
schiebende Wirkung der Berufung auszuschließen. 
Dieser Ausspruch ist tunlichst in den in der 
Hauptsache erg,ehenden Besche~d aufzunehmen. 

(3) Kommt der gemäß Abs. 1 Verpflichtete 
seiner Pflicht zur Beseitigun:g des Hindernisses 
innerhalb der ihm gesetzten Frist ,nicht nach 
oder ist er nicht err-eich~ oder feststellbar, so 
sind die zur Beseitigung d,es Hindernisses erfor­
derlichen Maßnahmen auf Gefahr und Kosten 
des Verpflichteten von der Behörde zu treff-en. 
Wenn in der Zwisch,enzeit ein Eigentumsüber­
gang eingetreten ist, haften -der Veräußerer und 
der Erwerber für die Kosten der Beseitigung zur 
ungeteilten Hand. Auf Wasserstraßen hat die 
B-ehörde bei einer Beeinträchtigung der Sicher­
heit der Schiffahrt oder wenn das Hindernis eine 
U nterbrech ung der Schiffahrt oder nachteilige 
Veränderungen der Stromsohle oder bestehender 
Wasserbauten verursacht oder wenn keine wirt­
schaftlich veroretbare andere Möglichkeit besteht, 
im Zuge der Beseitigung des Hindernisses auch 
dessen gänzliche oder teilweise Zerstörung zu 
veranlassen, ohne daß dem Verpflichteten eine 
Entsch,ädigung zusteht. 

(4) Die in den Abs. 1 his 3 vorgesehenen Maß­
nahmen sind auch auf andere Schwimmkörper 
als Wasserfahrzeuge, die gesunken oder auf­
gefahren sind und auf 'Sonst in das Gewässer 
gelangte Sachen sinngemäß anzuwenden, wenn 
dadurch eine in Abs. 1 angeführte Beeinträch­
tigung der Schiffahrt im Fahrwasser entsteht. 

(5) Dem Verpflichteten gemäß Abs. 1 sind Per­
sonen gleichzuhalten, -die die Bergung eines Fahr­
z-euges, anderen Schwimmkörpers oder einer in 
das Gewässer gelangten Sach-e aus eigener Veran­
lassungdurchführen, es sei denn, die Bergungs­
arbeiten: erfolgen im öffentlichen Interesse im 
Rahmen der Hoheitsverwaltung des Bundes. 

tr·effenden Fahrzeuges und der Sch-iffseigner ver- § 25. L an ci' e n i m Not f a 11, L a nd u n g s-
pflichtet, unverzüglich alle ihnen zur Verfügung re c h t der 0 r g a n e 

stehenden Maßnahmen anzuw,enden, um d'as (1) Im Notfall ist es gestattet, an jedem Ufer-
Hindernis zu heseitigen. platz mit Wasserfahrzeugen und sonstigen 

(2) Wenn die gemäß Abs. 1 Verpflichteten Schwimmkörpern zu landen, die Fahrgäste, die 
ihrer Pflicht, das Hindernis zu heseitigen, nicht Besatzung, sonst an Bord befindlich·e Personen, 
unverzü,glich und mit Erfolg nachkommen, hat idie Ladung und Ausrüstung des Fahrzeuges oder 
ihnen di'e IBehörde unter Setzung einer dem Aus- Schwimmkörpers, nötigenfalls das Fahrzeug oder 
maß ,der B-ehinderung der Schiffahrt oder einer· den Schwimmkörper selbst, bis zur möglich,en 
dem Ausmaß nachteiliger Veränderungen der Weiterbeföl'derung auf das Ufer zu setzen und 
Stromsohle oder hestehender Wasserbauten ent- die Ufergrundstücke sowie die diesen benach­
sprechenden, nicht erstreckbal'en Frist die Be- i barten Grundstücke zu Hilfeleistungs-, Rettungs­
seitigung des Hindernisses mit Besch'eid aufzu- : und Bergungs.zwe~en auch von der Landseite 
trag-en. W,enn durch das Hindernis die Sicherheit her zu benützen. 
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10 1229 der Beilagen 

(2) Wenn .durch .das Landen gemäß Abs. 1 auf vorschriften verstoßen wurde. Des weiter~n hat 
den Grundstücken ein vermögensr-echtlicher sie die näheren Umstände, insbesondere die Ur­
Nachteil entsteht, hat der Sch,iffseigner und der sachen und Folgen der Havarie so w~it als 
über den Schwimmkörper Verfügungsberechtigte möglich zu klären. I 

die Grundeigentümer oder die Personen, die (4) Stellt die Behörde fest, daß kein "1erstoß 
über die Grundstücke verfügen, zu entschädigen. gegen Verwaltungsvorschriften vorliegt und ein 
Die Ents-chädigungsansprüche sind an den Schiffs- Schaden nur an dem havarierten Fahrzeugl selbst 
eigner oder an .den über .den Schwimm körper entstanden ist oder nur Fahrzeuge ein un~ des­
Verfügung~berechtigten zu richten. Die Bestim- selben Schiffseigners betroffen sind, so ist die 
mungen des § 23 Abs. 3 finden sinngemäß An- Untersuchung einzustellen. I 

wendung. (5) Die Untersuchung ist am Ort der Havarie 
(3) Die über Ufergrundstücke Verfügungs- oder in dem Hafen, oder an dem Landunglsplatz, 

berechtigten sind verpflichtet, das Begehen der den das betreffende Fahrzeug nach der Havarie 
Ufergrundstücke und Dämme durch Organe der erreicht hat oder wohin es verbracht wutde, zu 
Schiffahrtspolizei und der Wasserbauverwaltung führen. Die Untersuchung ist in möglichst ~urzer 
sowie das Landen von Fahrzeugen, die Zwecken Frist zu beenden. Die Fahrzeuge und die Be­
solcher Organe dienen, an jeder beliebigen Ufer- satzung dürfen nicht länger, als es die Du~chfüh­
stelle ohne Anspruch auf Entschädigung zu rung der Untersuchung erfordert, angehalten 
dulden. Auf solche Fahrzeuge finden die Bestim- werden. An der Havarieuntersuchung Können 
mungen des § 12 Abs. 3 des Zollgesetzes 1955 der Schiffseigner oder dessen Vertreter so.Jrie die 
keine Anwendung. Personen, die bei der Havarie zu Schaden kamen, 

§ 26. H a v a r i e n 

(1) Ist ein Fahrzeug oder ein sonstiger 
Schwimmkörper auf einer Wasserstraße festge­
fahren, gesunken, oder mit einem anderen Fahr­
zeug, einem anderen Schwimmkörper oder einer 
Anlage zusammengestoßen und entstand hiebei 
ein Schaden, so hat der Schiffsführer, bei Verbän­
den und gekuppelten Fahrzeugen der Verbands­
führer, dies umgehend, unbeschadet seiner son­
stigen Verpflichtungen, der Behörde im Wege des 
nächsten erreidlbaren Schiffahrtspolizeiorgans zu 
melden. Die Meldung kann unterbleiben, wenn 
nur Fahrzeuge oder Objekte ein und desselben 
Schiffseigners oder Eigentümers betroffen sind 
und kein Fahrzeug oder Schwimmkörper festge­
fahren oder gesunken ist. 

(2) In der Meldung sind alle zur Aufklärung 
der Havarie erforderlichen Angaben zu machen, 
insbesondere über die näheren Umstände, die 
Ursachen und Folgen der Havarie. Des weiteren 
sind vorn Schiffsführer bzw; Verbandsführer vor-
zulegen: 

a) eine Skizze des. Abschnittes der Wasser-
straße, auf dem sich die Havarie ereignete, 
mit Einzeichnung der Positionen der be­
teiligten Fahrzeuge; 

b) sofern der Schiffsführer bzw. Verbands­
führer zur Führung eines Schiffstagebuches 
verpflichtet ist, -ein Auszug ,der auf· die 
Havarie bezüglichen Eintragung im Schiffs­
tagebuch;. 

c) ein Verzeichnis und eine Beschreibung der 
durch die Havarie entstandenen Schäden, 
wenn möglich ergänzt durch Lichtbilder. 

(3) Die Behörde hat auf Grund der Erhebun­
gen durch die Schiffahrtspolizeiorgane. festzu­
stellen, ob und durch wen gegen Verwaltungs-

auf Verlangen teilnehmen. Ihre Teilnahnie darf 
die Durchführung der Untersuchung nicHt ver-

•. I 
zogern. -

(6) Die Behörde hat auf Verlangen ~er in 
Abs. 5 genannten Interessenten diesen pleich­
schriften des UntersuchungsprotokoUs und so­
weit als möglich auch Abschriften des sohstigen 
Erhebungsma;terials gegen Ersatz der KoJten zu 
überlassen. Sie hat auf Antrag auch mitz~teilen, 
ob eine übertretung von Verwaltungsvobchrif­
ten vorliegt, welche Strafen gegen den Schuld­
tragenden verhängt wurden und ob der B1escheid 
rechtskräftig geworden ist. I 

. (7) Untersuchungen der Gerichte und [Sicher­
heitsbehörden zur Aufklärung gerichtlicH straf-
barer Handlungen bleiben unberührt. I 

V. ABSCHNITT I 
Häfen und Landungsplätze auf Wasserstraßen 

§ 27. 0 ff e n tl ich e H ä f e nun d P lill i v a t­
h ä f en 

(1) Ein öffentlicher Hafen ist eine aus Jminde­
stens einern Hafenbecken bestehende Schi:ffahrts­
anlage, die von allen Fahrzeugen sowie Ifür die 
Unterbringung sonstiger Schwimmkörper unter 
Bedachtnahme auf die nach diesem Bund~sgesetz 
erlassenen Beschränkungen benützt werd~n kann 
und die gemäß Abs. 3 gekennzeichnet ist'l 

(2) Ein nichtöffentlicher Hafen (Privathafen) 
I 

ist eine aus mindestens einem Hafenbecken be-
stehende Schiffahrtsanlage, die der Besti,bmung 
des Abs. 1 nicht entspridlt. I 

(3) Die Kennzeichnung eines öffentlichen 
Hafens hat durch die Anbringung einer[ weißen 
Tafel, weldle in sdlwarzer Schrift die Bezeich-. I 

nung "Hafen" in der Schrifthöhe von etwa 
320 Millimeter trägt, zu erfolgen. Der Bezeich-

I 
I 
I 

1229 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 24

www.parlament.gv.at



1229 der Beilagen 11 

Schiffahrtszeichens entsprechendes rechteckiges 
Zusatzzeichen, welches den Namen des Inhabers 
der Benützungsbewilligung enthält, anzubringen. 

nung "Hafen" kann allenfalls eine weitere, sich 
auf den Hafen beziehende Bezeichnung hinzuge­
fügt werden. Darunter ist der· Ortsname in der 
gleichen Schriftart, jedoch in einer Schrifthöhe 
von etwa 500 Millimeter anzubringen. Das § 
Zeichen ist bei Nacht zu beleuchten und an der 
Hafeneinfahrt so aufzustellen, daß es für die vor­
beifahrenden Fahrzeuge sichtbar ist. Dieses 
Zeichen ist ein Schiffahrtszeichen. 

29. B e r e c h ti gun g zur Ben ü t z u n g 
der Häfen und Länden 

(1) Fahrzeuge, die durch Hochwasser, Eis, 
:lndere widrige Umstände oder behördliche Ver­
fügungen gehindert sind, ihre Fahrt fortzusetzen, 
dürfen zu ihrem Schutz oder zum überwintern 
(Not- und Winterstand) alle Häfen unter Be­
achtung der für diese geltenden Vorschriften auf­
suchen. 

(4) An der Einfahrt eines öffentLichen Hafens 
ist durch Anbringung eines Schiffahrtszeichens 1. 1 
des Anhanges zu diesem Bundesgesetz anzuzeigeri, 
ob die Einfahrt in den Hafen jeweils verboten 
ist. 

(5) Ein Privathafen, der gemäß § 21 Abs. 1 zu 
bezeichnen ist, ist durch die Anbringung einer 
weißen Tafel mit der Aufschrift "Privathafen" 
unter Hinzufügung der die Verwaltung des 
Hafens ausübenden Stelle zu kennzeichnen. Das 
Zeichen ist an der Hafeneinfahl't so aufzustellen, 
daß es für vorbeifahrende Fahrzeuge sichtbar ist. 
Dieses Zeichen ist ein Schiffahrtszeichen. 

§28. 0 f f e n t I ich e L ä n den und 
Privatländen 

(1) Eine öffentliche Lände ist ein außerhalb 
von Häfen befindlicher Landungsplatz, an dem 
alle Fahrzeuge und anderen Schwimmkörper 
unter Bedachtnahme auf die nach diesem Bundes­
gesetz erlassenen Beschränkungen landen dürfen 
und der gemäß Abs. 3 gekennzeichnet ist. 

(2) Außerhalb von Häfen befindliche Landungs­
plätze, welche der Bestimmung des Abs. 1 nicht 
entsprechen, sind Privatländen. 

(3) Die Kennzeichnung einer öffentlichen 
Lände hinsichtlich ihrer örtlichen Lage und Aus­
dehnung (Länge), die Anzeige der Beschränkun­
gen hinsichtlich der Fahrzeugarten und Arten 
der Schwimmkörper, welche die Lände benützen 
dürfen (Widmung) sowie der Zahl der Fahrzeuge, 
die dort nebeneinander liegen dürfen (Liegeord­
nung), hat durch Anbringung der Schiffahrts­
zeichen II1. 1 bzw. UI. 2 des Anhanges zu diesem 
Bundesgesetz in Verbindung mit Zusatzzeichen 
zu erfolgen. Das Verzeichnis der öffentlichen 
Länden an Wasserstraßen ist durch eine "Nach­
richt für die Schiffahrttreibenden" zu verlaut-
baren. . 

(4) Bei einer Privatlände, die gemäß § 21 Abs. 1 
zu bezeichnen ist, hat die Kennzeichnung der 
örtlichen: Lage und Länge, die Anzeige der Wid­
mung und Liegeordnung durch Anbringung der 
Schiffahrtszeichen UI. 1 bzw. III. 2 des Anhariges 
zu diesem Bundesgesetz in Verbindung mit Zu­
satzzeichen zu erfolgen. Darüber hinaus ist seit­
lich an den Schiffahrtszeichen ein der Größe des 

(2) Fahrzeuge dürfen unter Einhaltung der 
geltenden Vorschriften in an Wasserstraßen 
liegende Häfen einlaufen, um in denselben zu 
laden oder zu löschen, Fahrgäste ein- und .auszu­
schiffen, sich mit Brennstoff und Verpflegung zu 
versorgen und alle sonstigen für die Fortsetzung 
der Fahrt notwendigen Maßnahmen· vorzu­
nehmen. 

(3) Die zur Verfügung über die im Bereich 
eines Hafens an einer 'Wasserstraße gelegenen 
Umschlageinrichtungen, Gerätschaften, Magazine, 
Lagerplätze und ähnlichen Einrichtungen Berech­
tigten sind verpflichtet, Vereinbarungen über 
deren Benützung für solche Fahrzeuge abzu­
schließen, die in den Hafen zum Laden oder 
Löschen einlaufen. Die Entgelte, die für die ge­
leisteten Dienste zu entrichten sind, dürfen nicht 
unterschiedlich nach dem Heimatstaat des Fahr­
zeuges, dem Herkunftsland oder Bestimmungs­
land der Güter festgesetzt werden. Im Einklang 
mit Handelsusancen auf Grund des Umfange.s 
der Arbeiten oder der Art der Waren gewährte 
Vergünstigungen sind nicht als unterschiedliche 
Behandlung anzusehen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
sinngemäß auch für Länden. 

§ 30. H a f e n 0 r d nun g 

(1) In öffentlichen Häfen ist der Verkehr und 
der Betrieb der Fahrzeuge sowie der Transport 
von Schwimm körpern entsprechend den Erfor­
dernissen des § 13 durch Verordnung zu regeln. 
Darüber hinaus sind die Maßnahmen vorzu­
sd1reiben, die 

a) zur Erleichterung und Beschleunigung des 
Schiffsumschlages und 

b) zum SdlUtz der Hafenanlagen 
erforderlich sind. 

(2) In Häfen und an Länden, in oder an denen 
brennbare Flüssigkeiten umgeschlagen werden 
(t5]häfen, Olländen), sind durch Verordnung die 
Maßnahmen vorzusd1feiben, die notwendig sind, 
eine Entzündung solcher Stoffe zu verhindern. 

(3) In Privathäfen ist unbeschadet der Bestim­
mung des Abs. 2 der Verkehr und Bett'ieb der 
Fahrzeuge sowie der Transport von Schwimm-
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körpern nur insoweit durch Verordnung zu 
regeln, als dies 

tigen Lage der Schiffahrtszeichen und die Anord­
nung der Hilfeleistung für beschädigte Fahdeuge 
auf Wasserstraßen. -I a) die Sicherheit der Schiffahrt und der an 

Bord von Fahrzeugeri befindlichen Per­
sonen, 

b) die Reinhaltung der Gewässer, 
c) die Durchführung von wasserrechtlich be­

willigten Bauten, 

(4) Als Behörden im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind zuständig I 

1. . in erster Instanz 
a) das Amt für Schiffahrt nach Maßgabe sei-

d) ein Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 
Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes, 

e) ein Einsatz von Organen der Sicherheits­
behörden gemäß § 9 Abs. 6 und die Er­
füllung der ihnen im Rahmen der Grenz­
kontrolle obliegenden Aufgaben, 

f) die überwachung der Schiffahrt durch Or­
gane der Zollämter oder der Zollwache in 
den Häfen, die an zu Zollstraßen erklärten 
Wasserstraßen liegen, 

erfordern. 
(4) Die über die Bestimmungen des Abs. 3 

hinausgehenden Vorschriften für öffentliche 
Häfen gemäß Abs. 1 gelten in Privathäfen nur 
insoweit, als die die Verwaltung des Hafens aus­
übende Stelle nichts anderes (bestimmt. Zuwider­
handlungen gegen diese Vorschriften stellen 
keine Verwaltungsübertretung dar. Ihre Einhal­
tllng wird durch die Behörde, Organe der Schiff­
fahrtspolizei und betraute Personen nicht über­
wacht. 

VI. ABSCHNITT 

Behörden und Organe 

§ 31. Be hör cl e nun d ihr e Zu s tä n­
digkeit 

(1) Als Schiffahrtsbehörde wird das Amt für 
Schiffahrt errichtet, das seinen Sitz in Wien hat. 
Es untersteht unmi.uelbar dem Bundesministe­
rium für Verkehr und verstaatlichte Unterneh­
mungen. 

(2) Sein örtlicher Wirkungsbereich erfaßt die 
Sprengel aller Bezirksverwaltungsbehärden, durch 
deren Bereich Wasserstraßen führen. Es ist auch 
zuständig für im Ausland begangene Verwal­
tungsübertretungen gemäß § 9 Abs. 2 und § 37 
Abs. 1. 

(3) Hinsichtlich seines sachlichen Wirkungs­
bereiches abliegt dem Amt für Schiffahrt die 
Wahrnehmung der in diesem Bundesgesetz der 
Behörde auf Wasserstraßen übertragenen Auf-­
gaben einschließlich des Verwaltungsstrafverfah­
rens, soweit die- Aufgaben nicht ausdrücklich 
einer anderen Behörde zugewiesen sind. Des wei­
teren obliegt ihm die Dienstaufsicht über die 
Organe der Schiffahrtspolizei (§ 32) und ü1ber die 
dem Personalstand des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen an­
gehörenden betrauten Personen (§ 34), ferner 
die überwachung des Zustandes und der rich-

nes örtlichen Wirkungsbereiches, I 

b) im übrigen die Bezirksverwaltungsbehör-
den; . I 

2. in zweiter Instanz der Landeshauptmann. 
I 

(5) Gegen Bescheide des Amtes für Schiffahrt 
bzw. der Bezirksverwaltungsbehörden istl die 
Berufung an den örtlich zuständigen La?des­
hauptmann zulässig. Gegen Bescheide des La~des­
hauptmannes ist eine Berufung an den Bu~des­
minister für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen nicht zulässig~ I 

(6) Zur Erlassung von Verordnungen is~ der 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen zuständig. Jedoch sindl das 
Amt für Schiffahrt bzw. die Bezirksverwalt~ngs­
behörden ermächtigt, in dringenden Fällen I An­
ordnungen vorübergehender Art in Fällel1 des 
§ 17 Abs. 2 zu treffen, die jedoch außer Kraft 
treten I 

a) wenn der Bundesminister für Verkehrl und 
verstaatlichte Unternehmungen die Angele-
genheit durch Verordnung regelt, I 

b) spätestens sechs Monate, nachdem sie in 
Kraft getreten sind. 

§ 32. 0 I" g a n e der S chi f f a h I" t s pol i­
zei und ihre Befugnisse 'I 

(1) Organe der Schiffahmpolizei sind deml Per­
sonalstand des Bundesministeriums für Vet;kehr 
und verstaatlichte Unternehmungen angehö~ende 
Bedienstete, die durch Dienstkleidung I und 
Dienstahzeichen gekennzeichnet und leiner 
Dienststelle der 'Schiffahrtspolizei (Stromaufsicht, 
Schleusenaufsicht, Hafenaufsicht) zur Dienlstlei­
stung zugewiesen sind. Sie haben auf W~sser­
straßen die Einhaltung der die Schiffahrt bJtref­
fenden Verwaltungsvorschriften zu ülberwa11chen, 
die Schiffahrt zu regeln, Anordnungen gemäß 
Abs. 4 zu erteilen, Schiffahrtszeichen nachl den 
Weisungen des_ Bundesministeriums für VeFkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen undl des 
Amtes für Schiffahrt aufzustellen sowie den Zu­
stand und die richtige Lage der Schiffahrtszei­
chen nach den Weisungen des Amtes für Sbhiff­
fahrt zu überwachen und beschädigten Fahbeu­
gen Hilfe zu leisten. Die Organe der Schiffdhrts­
polizei haben für das Amt für Schiffahrtl ein­
zuschreiten und sind an seine Weisungen gebun-
&n. I 

I 
(2) Die Dienststellen der Schiffahrtspplizei 

sind dem Bundesmi'llisterium für Verkehr I und 

1

1 
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verstaatlichte Unternehmungen unmittelbar 
nachgeordnet. Sitz und Aufsichts'bereich der 
Dienststellen der Schiffahrtspolizei werden vom 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen festgelegt. 

(3) Auf die Organe der Schiffahrtspolizei fin­
den die §§ 35, 36 und 37 ades Verwaltungs­
strafgesetzes 1950 Anwendung. Im Falle der 
Widersetzlichkeit des Festzunehmenden haben 
auf Anforderung der Organe der Schiffahrts­
polizei die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes diesen Hilfe zu leisten. 

(4) Die Organe .Jer Schiffahrtspdizei sind 
berechtigt, den Führern von Fahrzeugen, ande­
ren an Bord von Fahrzeugen oder auf Schwimm­
körpern befindlichen Personen, des weiteren Per­
sonen, unter deren Obhut Fahrzeuge und 
schwimmende Anlagen gestellt sind oder anderen 
Benützern von Schiffahrtsanlagen, der Gewässer 
oder ihrer Ufer für den Einzelfall Anordnungen 
zu erteilen, wenn es die Sicherheit der Schiffahrt 
und der an Bord von Fahrzeugen und anderen 
Schwimmkörpern 'befindlichen Personen, die 
Flüssigkeit des Verkehrs und die Ordnung an 
Bord sowie beim Stilliegen der Fahrzeuge erfor­
dern, und zwar auch solche, die von den Bestim­
mungen der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen abweichen. Solche An­
ordnungen können auch durch Zeigen geeigneter 
Schiffahrtszeichen gegeben werden. 

(5) Durch Verordnung können für Wasserstra­
ßen außer den Organen der Schiffahrtspolizei 
auch Organe ,der Zollwache, des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, Angehörige des Bundesheeres 
sowie Bedienstete der Heeresverwaltung und der 
Bundeswasserbauverwaltung mit bestimmten 
schiffahrtspolizeilichen Aufga:ben betraut werden, 
sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit und 
der Kostenersparnis gelegen ist und die Ermäch­
tigten nach Art ihrer Ausbildung und Verwen­
dung zur Durchführung der ihnen zu übertra­
genden Aufgaben geeignet sind. Die so Ermäch­
tigtensind berechtigt, Anordnungen gemäß 
Abs. 4 im Rahmen ,ihrer Ermächtigung zu ertei­
len. Durch Verordnung kann eine besondere 
Kennzeichnung der betrauten Personen und der 
von ihnen verwendeten Fahrzeuge angeordnet 
werden, wenn dies zur Unterscheidung von Un­
befugten zweckdienlich ist. 

(6) Auf anderen öffentlichen Gewässern als 
Wasserstraßen obliegt die überwachung der die 
Schiffahrt beureffenden Verwaltungsvorschriften 
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
die dort auch berechtigt sind, Anordnungen 
gemäß Abs. 4 zu erteilen. 

§ 33'. Hafenmeister 

(1) Wenn es in einem öffentlichen Hafen die 
Sicherheit, Flüssigkeit und Ordnung der Schiff-

fahrt, der besondere Umfang des Schiffsverkehrs 
oder die Hintanhaltung von Verunreinigung der 
Gewässer durcl1 die Schiffahrt ,erfordert, kann 
zur Entlastung der in § 32 genannten Organe 
durch Verordnung bestimmt werden, daß geeig­
nete Bedienstete der die Verwaltung des Hafens 
ausÜlbenden Stelle m~t der Überwa'chung der für 
die Schiffahrt im Bereich des Hafens geltenden 
Verwaltungsvorschriften betraut werden und 
Anordnungen gemäß § 32 Abs. 4 erteilen kön­
nen (Hafenmeister). 

(2) Hafenmeister können nur Personen sein, 
die 

a) österreichische Staatsbürger sind, 
b) die erforderhche körperliche Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit besitzen, 
c) mit den die Schiffahrt und die Reinhaltung 

der Gewässer -betreffenden Verwaltungs­
vorschriften, soweit sie für die Ausübung 
ihres Dienstes in Betracht kommen, ver­
traut sind und' ,dies durch eine Prüfung 
nachgewiesen haben, 

d) eine Prüfung zur Erlangung eines Kapi­
tänspatentes oder eines Schiffsführerpaten­
tes für die selbständige Führung von Schif­
fen bis zu 30 Meter Länge für das betref­
fende Gewässer, an dem der Hafen liegt, 
bestanden haben. 

(3) Mangel an Vertrauenswürdigkeit (Abs. 2 
lit. b) ist insbesondere bei Personen anzuneh­
men, die wegen eines Vertbrechens, einer gegen 
die Sicherheit des Lebens, die körperliche Sicher­
heit oder die öffentliche Sittlichkeit verstoßenden 
oder aus Gewinnsucht begangenen strafbaren 
Handlung oder sonst vom Gericht zu einer 
wenigstens sechsmonatigen Freiheitsstrafe rechts­
kräftig verurteilt worden sind, solange die Strafe 
nicht getilgt ist. 

( 4) Die Hafenmeister sind von der Behörde 
zu prüfen, nach bestandener Prüfung zu bestel­
len, auf ihre Dienstpflichten zu vereidigen und 
mit Dienstausweis und Dienstabzeichen zu ver­
sehen. 

(5) Die näheren Vorschriften hinsichtlich der 
Überprüfung der Voraussetzungen gemäß Abs. 2, 
der Bestellung und kbberufung, des Dienstaus­
weises und Dienstaibzeichens sind durch Verord­
nung zu erlassen. 

(6) Die auf Grund der Verordnung über die 
Bestellung von Hafenmeistern für die Donau~ 
häfen der Stadt Wien und der Stadt Linz, BGBl. 
Nr. 71/1966, 'bestellten Hafenmeister, gelten nadi 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ah 
bestellt. 

(7) Die Hafenmeister sind Hilfsorgane der in 
§ 32 genannten Organe und in Ausübung ihrer 
schiffahrtspolizeilichen Aufgaben an deren Wei­
sungen gebunden. 
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§ 34. B e t rau t e Per S 0 n e n 

(1) Wenn es im Hiniblick auf die Sicherheit, 
Ordnung und Flüssigkeit der Schiffahrt oder der 
Sicherheit von Fahrgästen, insbesondere 

die in Abs. 1 genannte Person als Vertreter bzw. 
Zustellungs bevollmächtigter im Sinne der § § 10 
und 26 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1950 anzusehen. 

a) zur Regelung der Schiffahrt und des Fahr­
gastverkehrs an Landestellen der gewerbs­
mäßigen Fahrgastschiffahrtund auf Fäh­
ren, 

b) zur Regelung der Schiffahrt bei Brücken, 
Schleusen und Wehren, 

c) zur Bedienung von Schiffahrts-Signalstel­
len, -Melde- und Warnposten, 

d) zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei 
Wassersportveranstal tung,en, 

oder wenn eine Regelung der Schiffahrt in Pri­
vathäfen aus Gründen der Sicherheit erforder­
lich ist, kann zur Entlastung der in § 32 genann­
ten Organe die Behörde fallweise oder vorüber­
gehend andere Personen mit bestimmten Auf­
gaben der Verkehrsregelung <betrauen. Diese Per­
sonen müssen für ihre Aufgaben körperlich 
geeignet sein und die erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzen. Sie sind von der Be­
hörde mit einem Ausweis, aus dem ihre Aufgabe 
hervorgeht, zu versehen und mit einer weißen 
Armbinde kenntlich zu machen, die einen wei­
ßen Rhombus mit blauem Rand zeigt. Den An­
ordnungen, die die betrauten Personen im Rah­
men ihrer Aufgabe erteilen, ist Folge zu leisten. 

(2) § 33 Aibs. 7 gilt sinngemäß für betraute 
Personen. 

VII. ABSCHNITT 

Verfahrens-, Straf.;. und Schlußbestimmungen 

§ 35. Be s 0 n der e B e s tim m u n gen für 
das Verfahren 

(1) Ausländische, Schiffahrtsunternehmungen, 
deren Wasserfahrzeuge auf österreichischen Was­
serstraßen regelmäßig verkehren; müssen dem 
Bun'desministerium für Verkehr und verstaat­
lidne Unternehmungen einen bevollmächtigten 
Vertreter mit dem Sitz (Wohnsitz) im Inland 
nennen, der als Vertreter bzw.' Zustellungs­
bevollmächtigter im Sinne der Bestimmungen 
der §§ 10 und 26 des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes 1950 gilt. Jeder Wechsel des 
Bevollmächtigten ist bekanntzugeben; für den 
Fall der vorubergehenden Abwesenheit des Be­
vollmächtigten hat er für einen Vertreter zu sor­
gen. Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen hat Name und 
Anschrift des Bevollmächtigten' den nachgeord­
neten Behörden 'bekanntzugeben. 

(2) Wurde gegen ein Besatzungsmitgliedeiner 
ausländischen Schiffahrtsunternehmung, welches 
seinen Wohnsitz im Ausland hat, ein Verwal- I 

tungsstrafverfahren wegen einer Verwaltungs-I 
übertretung gemäß § 36 Abs. 1 eingeleitet, so ist 

(3) Die Bestimmungen der Absätze \1 und 2 
gelten nicht, wenn die ausländische Schiffahrts­
unternehmung (Abs. 1) oder das Besatzungsmit­
glied (Abs. 2) im Einzelfall eine andere Person 
mit dem Wohnsitz im Inland als VertI'eter bzw. 
Zustellungsbevollmächtigten im Sinne der §§ 10 
und 26 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes 1950 bevollmächtigt. 

§ 36. S t r a f b e s tim m u n gen 

(1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich 
schuldig und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
30.000 S oder im Falle der Uneinbringlichkeit 
mit Arrest bis zu 6 Wochen zu bestrafen, wer 
gegen die Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder 
der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen verstößt, insbesondere wer 

a) als Schiffseigner gegen die Bestimmungen 
des § '3 .Nbs. 1 und 2 und § 8 verstößt, 

b) als Schiffsführer oder Verbandsführer gegen 
die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 und 4, 
der §§ 4, 15, 16 und 26 Abs. 1 und 2 
verstößt ,oder nicht dafür Sorge trägt, daß 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
von der Schiffsmannschaft und allen übri­
gen an Bord befindlichen Personen befolgt ' 
werden, 

c) als Schiffsführer geschleppter oder längs­
seits gekuppelter Fahrzeuge die Anweisun­
gen des Verbandsführers nicht befolgt oder 
ohne solche Anweisungen nicht alle Maß­
nahmen für die sichere Führung des Fahr­
zeuges trifft (§ 3 Abs. 6), 

d) als Mitglied der Schiffsmannsdlaft gegen 
die Bestimmungen des § 3 Abs. 7 verstößt, 

e) als sonst an Bord befindliche Person die 
Anweisungen des Schiffsführers nicht be­
folgt (§ 3 Abs. 8), 

f) als Person, unter deren' Obhut schwim­
mende Anlagen gestellt ,sind, gegen die 
Bestimmungen des § 4 verstößt, 

g) einen Sondertransport ohne behördliche 
Etlaübnis durchführt (§ 14 Abs. 1), 

h) Schiffahrtszeichen beschädigt, unbefugt an~ 
bringt, entfernt oder verdeckt oder unbe­
befugte Veränderungen ihrer Lage oder 
Bedeutung vornimmt oder an ihnen Be­
schriftungen, bildliehe Darstellungen und 
dergleichen un:befugt anbringt (§ 22 
Abs. 1), 

i) gegen die Bestimmungen des § 23 Abs. 1 
verstößt oder der von der Behörde gemäß 
§ 23 Abs. 2 ausgesprochenen Verpflichtung 
nicht Folge leistet, 
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j) eine Lände widmungswidrig benützt oder 
sich nicht der Liegeo1"dnung entsprechend 
verhält (§ 28 Abs. 3 und 4), 

k) als über die im § 29 Abs. 3 angeführten 
Einrichtungen Verfügungsberechtigter 
gegen die Bestimmungen des § 29 Abs. 3 
und 4 verstößt, 

1) gegen die Anordnungen der Organe (§ 32 
Abs. 4, 5 und 6), Hafenmeister (§ 33) und 
betrauten Personen (§ 34) verstößt. 

(2) Verwaltungsühertretungen gemäß Abs. 1 
sind von den Behörden nicht zu ahI).den, wenn 
sie den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bilden. 

§ 37. Be s 0 n der e B e s tim m u n gen für 
das Verwaltungs strafverfahren 

(1) Soweit es in zwischenstaatlichen Verein­
barungen auf Gegenseitigkeit vorgesehen ist, 
kann die Durchführung eines Verwahungsstraf­
verfahrens gegen Besatzungsmitglieder auslän­
discher Fahrzeuge, die ihren Wohnsitz im Aus­
land haben, der zuständigen ausländischen Be­
hörde unter Überlassung ·des Erhebungsmaterials 
abgetreten werden. Triot auf Grund evner sol­
chen Vereinbarung eine ausländische Behörde die 
Anzeige gegen ein Besatzungsmitglied, das den 
ordentlichen Wohnsitz in österreich hat, wegen 
einer im Ausland begangenen Übertretung gegen 
die die Schiffahrt betreffenden Verwaltungsvor­
schriften a:b, so ist das Verwaltungsstrafverfah­
ren durchzuführen, als ob die übertretung im 
Inland begangen worden wäre. 

(2) Erfolgte die Verwaltungsübertretung offen­
sichtlich aus mangelnder Kenntnis der Rechtsvor­
schriften und wurde durch die Übertretung 
weder die Sicherheit der Schiffah~t oder von Per­
sonen noch die Flüssigkeit ,des Verkehrs der 
gewerbsmäßigen Schiffahrt beeinträchtigt und 
liegt kein Wiederholungsfall vor, so sind auf 
Wasserstraßen die Organe der Schiffahrtspolizei, 
auf anderen Gewässern die Organe des öffent­
lichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, den über­
treter abzumahnen, zu belehren und für den 
Wiederholungsfall die Anzeige anzudrohen, ohne 
eine Anzeige zu erstatten. 

(3) Die wegen Verwaltungsübertretungen auf 
Wasserstraßen eingehobenen Strafgelder fließen 
der örtlich zuständigen Wasserbauverwaltung zu 
und sind von dieser für die Erhaltung der Was­
serstraße zu verwenden. 

§ 38. Voll z i e h u n g 

Mit 'der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen, soweit militärische An­
gelegenheiten berührt werden, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 
soweit Organen des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes schiffahrtspolizeiliche Aufgaben obLiegen, im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister. für 
Inneres, soweit Organen der Zollwache schiff­
fahrtspolizeiliche Aufgaben obliegen, im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
betraut. 
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Anhang 

Schiffahrtszeichen 

I. Verbotszeichen 

1. Verbot der Durchfahrt (allgemeines Zeichen) 

Tafel 

oder rote Lichter 

o oder 00 
oder Sdlwenken einer roten Flagge 

Bei länger dauernder Schiffahrtssperre: 

zwei Tafeln übereinander 

rl 
[.~CC, .. . .. 1 

oder 

zwei rote Lichter übereinander 

(8 

o 

2. überholverbot, allgemein 

3. überholverbot nur für Verbände unter­
einander 

4. Verbot des Begegnens und überholens 

5. Verbot des Stilliegens (Ankern, Festmachen 
am Ufer) auf der Seite der Wasserstraße, auf der 
das Zeichen steht 

[~J 
6. Verbot des Ankerns und des Schleifenlassens 

von Ankern, Trossen und Ketten auf der Seite 
der Wasserstraße, auf der das Zeichen steht 

l~l 
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18 1229 der Beilagen 

7. Verbot des Festmachens am Ufer auf der 
Seite der WassefS!traße, auf der das Zeichen steht 

tf:~' 

:bB :,~,;,;"": . 

8. Wendeverbot 

9. Verbot der Verursachung von übermäßigem 
Wellenschlag oder übermäßiger Sogwirkung 

Tafel 

l'~tt#-l;" '~< ,.' .", 
, ' 

'._ .• "' - "·7<- • "- - ..... ,,~ .;~.~~, ::-;.':\ ~ . 
- . -: ... ~-" .; '. 

oder ein rotes Licht über elllem weißen Licht 

f?A,' 
V 

6 
10. Verbot der Durchfahrt außerhalb des durch 

die beiden Zeichen begrenzten Raumes 

I 
I 
I ;.;;::-- ----

I 

I 
I 

- - - -)j 

11. Einfahrt verboten (die öffnung der 
Schleusentore wird vorbereitet) 

o 
(Erlöschen eInes der roten Lichter) 

11. Gebotszeichen 

1. Gebot, in der durch den Pfeil angezeigten 
Richtung zu fahren 

•.• [~}. 

2. Gebot, auf die Fahrwasserseite hinül>erzu­
fahren, die 

a) auf der Backbordseite des Fahrzeugs 

b) auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs 
liegt 

3. Gebot, die Fahrwasscr:>eite zu halten, d:~ 

a) aUf der Backbordseite des Fahrzeugs 

fl ~, 

, 

~";"'> ,d 

b) auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs 
lIegt 

": 

lt 
'""."':;','" -

'~' .. 
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4. Gebot, das Fahrwasser zu kreuzen 

a) nach Backbord 

b) nach Steuerbord 

5. Gebot, unter den in schiffahrtspolizeilid1en 
Vorschriften vorgesehenen Umständen anzu­
halten 

B
'.c .• '.; .•.• ~.~;:' ..•• l'~y:,;: ... ' .. r.:::l' !~J 

-;: .. ""' 

6. Gebot, die angegebene Gesd1windigkeit 
gegenüber dem Ufer (in Kilometer pro Stunde) 
nid1t zu überschreiten 

~ ..... '.'.' .. ".' 

l~ 
7. Gebot, Schallzeichen abzugeben 

. . I 

,[il 

8. Gebot, besondere Vorsicht walten zu lassen 

9. Gebot, nur dann in die Hauptwasserstraße 
einzufahren oder sie zu überqueren, wenn da­
durd1 die Fahrzeuge auf der Hauptwasserstraße 
nid1t gezwungen werden, ihren Kurs oder ihre 
Gesd1windigkeit zu ändern 

a) 

b) 

10. Es bestehen Schiffahrtsbeschränkungen; 
Erkundigungen einziehen! 

11. Die Fahrrinne verläuft entfernt vom 
rechten (linken) Ufer; die Fahrzeuge haben von 
diesem Zeid1en einen Abstand (in Meter) zu 
halten, der der auf dem Zeichen angegebenen 
Zahl entspricht 
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UI. Zeichen für Landungs- und Ankerplätze IV. Zeichen für Haupt- und Nebenwasserstt'aßen 

1. Erlaubnis oder Empfehlung zum Stilliegen Die benutzte Wasserstraße gilt gegenüber der 
(Ankern und Festmachen am Ufer) oder Erlaub- kreuzenden als Nebenwasserstraße 
nis zum Landen auf der Seite der Wasserstraße, 
auf der das Zeichen steht (Landungsplatz, auf a) 
dem geankert werden darf} 

2. Erlaubnis od~r Empfehlung zum Festmachen 
am Ufer und Landen auf der Seite der Wasser­
straße, auf der das Zeichen steht (Landungsplatz, 
auf dem nicht geankert werden darf) 

3. ErIaübnis oder Empfehlung zum Ankern 
auf der Seite der Wasserstraße, auf der das 
Zeichen steht; Ausnahme vom V:erbot, dort 
Anker, Trossen und Ketten schleifen zu lassen 

b) 

'V. Zeichen für das Ende einer Beschränkung 

Ende eines Verbots oder eines Gebots, das nur 
in einer Fahrtrichtung gilt oder Ende einer Be~ 
schränkung 
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Erläuternde Bemerkungen 
I. 

Dieses Bundesg-esetz soll die Grundlage der 
Regelung 'der Schiffahrt -auf öffentlichen Ge­
wässern, sohin die Vollziehung des Bundes­
kompetenztatbestandes der Schiffahrtspolizei ge­
mäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 und 16 B.-VG. b!ildren. 
Auf Grund dieses Bundesgesetz.es sollen zuerst die 
Verkehrsvorschriften für Was.serstraß,en (Donau, 
Wiener Donaukanal, March, Unterlauf der Enns) 
erlassen werden, wobeoi darauf Bedacht genom­
men werden muß, daß entsprechend den 
Empfehlungen der Donaukommision die Vor­
schriften für di1e Donau am 1. April 1970 in 
Kraft tretlen soUen. 

Des weiteren' soll das Bundesgesetz die Er­
lassung neuer Ver kehrsvors-chriften' auf dem 
Bodenseeermöglichen, sofern die im Gang,e he­
findlidten Verhandlungen mit der Schweiz und 
der Bundresrepublik Deutsdtland üher die Revi­
sion der Internationalen Schiffahrt- und Haf,en­
ordnung für den Bodensee, RGBl. Nr. 19/1868, 
in absehbarer Zeit zu einem positiven Absd1<luß 
gelangen. 

Schließlich soll das Bundesgesetz die Grundlage 
für die spätere V,erkehrsregelung auf anderen 
Flüssen als den oben genannten Wasserstraß'en 
(zum Beispiel Oberlauf der Enns und die Drau) 
bilden, weil dort durch die Entwiddung ,des 
Wass'ersports mit Wasserfahrzeugen fallweise 
eine Regelung notwendig werden dürfte. 

n. 
Zum Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen: 
Zu § 1: 

Das Bundesgesetz soll auf allen öffentlichen 
Gewäs'siern, mit AUStIlahme der der Seenverkehrs­
ordnung, BGBL Nr. 103/1961, unterlie~nden, 
gelten. Die Anwendung auf Privatgewäss1er, mit 
Ausnahme der der SeenlVerkehrsord'nung unter­
lieg,enden, ist in ähnliche,r W.eise wie im § 1 der 
St VO. 1960 eingesch,ränkt. 

Diese Einschränkung erschien notwendig, um 
Beeinträchtigungen der Redtte .der Eigentümer 
zu vermeiden und ist darüber hinaus aus Grün­
den ,der Verwaltungsökonomie zweckmäßig. 

Zu § 2: 

Die Ausübung der Schiffahrt auf öffentlich-en 
Gew~ss'ern wird damit Zum Gemeingebrauch, 
die Ausübung der Schiffahrt auf Privatgewässern 
zum Privatrecht des Gewässereigientümers er­
kl~rt. Diese Bestimmungen sollen den § 1 
des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes, BGBL 
Nr. 550/1935, ersetzen. Das dort in Abs. 2 vor­
gesehene Legalservitut konnte eliminiert werden, 
w,eil von den damals hegünscigtlen Konzessions­
inhabern (§ 2 Binnenschiffahrtsverwaltungs­
ge~etz) keiner mehr im Besitz einer Konzession 
ist und die Interessen -etwa sonst noch vor-

handener Begünstigter, im wesentlichen Wasser­
sporttreihender, keine le.ntschädigungslose Ein­
schränkung der Besitzrechte der Gewäs~er,eigen­
tümer rechtfertigen. Des weiteren wu-rde auf die 
in § 1 Abs. 3 des 'BinnenschiffahrtsiVerwaltungs­
gesetzes vorgesehene Möglichkeit der öffnung 
von PrivatgewäSlSern für Schiffahrtszwecke ver­
zichtet, weil in den 33 Jahren oder Geltung dieser 
Bestimmung von ihr nie Gebrauch gemacht 
wurde, sohin als erwresen scheint, daß kein Be­
dürfnis für eine solche Maßnahme vorliegt. 

Zum Abschnitt 11: Schiffahrtsbetrieb: 

Zu §§ 3 bis 5: 

Diese Bestimmungen dienen der innerstaat­
lichen Inkraftsetzung von Empfehlungen der 
Donaukommission und Beschlüss,en des Euro­
päischen Wirtschaftsratles der Vereinten Nationen. 
Ihre Aufnahme in das Bundesgesetz erfolgte 
im Hinblick auf ihre grundsätzliche Bedeutung. 

- Die Schiffahrtskundigkeit und die Kenntnisse 
der Verkehrsvorschriften im Sinne des § 3 Abs.2 
ist zumutbar, weil der Beureff-endle zum Beispiel 
durch betriebsinteme Ausbildung bei gew,erb­
lichen Sch:i.ffahrtsunternehmungen, durch Kurse 
bei Wassersportverbänden oder durch Se1bSlt­
studium ein entsprechendes Wissen erwerben 
kann. 

Zu § 6: 

Im internationalen V:erkehr auf der Donau 
werden derzeit das Schiffsattest (Schiffspatent), 
der Eichschein für Binnenschiffe, die ,BesaJtzungs­
liste und das Schiffsta~ebuch als Schiffsurkunden 
geford.ert. Das Sch,iffspatent ist bereits durch di,e 
Schiffsp:lItentverordnung, BGBL Nr. 120/1936, 
und der Eichschein für Binnenschiff,e durch das 
Schiffseichgesetz, BGBL Nr. 206/1963, normiert. 
Die übrigen Urkunden werd.en unter Berüc.~­
sichtigung von Empfehlungen der Donaukom­
mIssIon im Verordnungsweg,e vorges,chrieben 
werden. 

Zu § 7: 
Die Verwendung der Donau-Schifferausweise 

ist in den Regierungsübereinkommen mit de'r 
CSSR (BGBL Nr. 74/1956), mit Ungarn (BGBL 
Nr. 195/1955), mit Jugoslawien (BGBL Nr. 118/ 
1956), mit Rumänien (BGBL Nr. 186/1956), mit 
Bulgarien (BGBL Nr. 140/1956) und mit der 
UdSSR (BGBL Nr. 4/1958) vorgesehen; Die Aus­
stellung dieser Auswei~e bedarf einer gesetzlichen 
Grundlage, welche nun geschaffen wird. Inwieweit 
sol me Ausweis,e Reisepässe und Visa ersetzen, 
wird auf Grund des Paßgesetzes bestimmt. Aus 
Gründen de,r Verwaltungsersparnis ist vor­
ges,ehen, mit ,der Ausstellung der Ausweise di,e 
Bundeskammer :der gewerblichen Wirtschaft, 
Fachverband der Schiffahl'tsunternehmungen, zu 
'betrauen (Auftragsverwaltung). 
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Zu § 8: 
Diese ,Be'stimtnunggi:bt die Grundlage für die 

Festsetzung von Kennzeichen für di,e Wasserfahr­
zeug,e, wie sie von der Donaukommission und 
dem Europäischen Wirtschaftsrat der Vereinten 
Nationen empfohlen wur.den. 

Zu § 9: 

Auf ,der Donau sollen auf Grund der Be­
schlüsse der Donaukommission auf schiffahrts­
poli'zeilich,em Gebiet vorerst lediglich die Ver­
kehrsvorschriften im engeren Sinne (Fahrregeln, 
Zeichen und Signale) so ver,einheitlicht werden, 
daß si,e in allen Donaustaaten, abgesehen von 
lokalen Sonder bestimmungen, übereinstimmen. 
Die sonstigen V orschriften, in~besondere die 
über die Beförderung von Fahrgästen und über 
Transporte gefährlicher Güt,er, über die Zu­
las.sung der Fahrzeuge zum Verkehr sowie über 
den sonstigen Schiffahrtsbetrieb, sind von Staat 
zu Staat versch,ieden. Um die Schiffahrt durch 
dieSle Divergenz der Vorschr·iften nicht zu behin­
dern, ist es auf der Donau üblich geworden, den 
ausländischen Schiffen di,e Befolgung der bezüg­
lichen Vorschriften ihrer Heimatstaaten auch im 
Ausland zu gestaoten. In diesem Zusammenhang 
wird auch auf die inden Bemerkungen zu § 7 
aufgezählten Regierungsübereinkommen ver­
wiesen. Um diese Pr,axis zu ermöglichen, sind 
entspr,echende Ausnahmehestimmungen für aus­
ländische Schiff,e auf öst,erreichisch,en Wasser­
straßen und umgekehrt entsprechende Auflagen 
für österreichisch,e Schiff·e im Verkehr im Aus­
land erforderlich. 

Die in den Abs. 3 bis 6 vorgesehenen Aus­
na'hmen für Fahrzeuge der Wasserbauverwaltung, 
des Bundesheeres, der Organe der öffentlichen 
Sicherheit und sonstiger Einsatzfahrzeuge sind 
erforderlich, um dien Einsatz dieser Fahrzeuge 
nicht zu behindern. 

Zu §10: 

Der Transport gdährlicher Güter bedarf aus 
Gründen der Sicherheit einer Regelung. In den 
Empf'chlungen der Donaukommission sind ent­
sprech,ende Bestimmungen für die wichtigsten. 
Güter, die in der Donausch,iffahrt befördert 
werden (brenn'bare Flüssigkeiten, Explosivstoffe, 
radioaktive Stoffe), soweit ,enthalten, als es der­
zeit erfordedich ,erscheint. Beim Europäisch,en 
Wirtschaftsrat der Vereinten Nationen steht 
derzeit ein Entwurf eines übereinkommens über 
d:en Transport .gefährlicher Güter auf Binnen­
wasserstraßen (ADN) in Beratung, der jedoch 
erst dann' in österreich zur Anwendung kommen 
kann, wenn mehrere Donaustaaten dem über­
einkommen langehör1en. Dies gilt auch für die 
von der Internationalen Atomenergi.ekommission 
ausgearbeiteten Richtlinien für den Transport 
von stJrahlendem Material auf B~nrrenschiffen. 

Zu § 11: 
Die Ausübung des Wassersports mit Wasser­

faIhrzeugen Süll nur so weit eingeschränkt 
werden, als dies zwingend aus öffentlichen Inter­
essen erforderlich ist. Dabei müssen auf Wass,er­
straßen urrd auf den übrigen Gewäs,sern unt,er­
s'chiedlich,e B,estimmungen vorgesehen werden, 
weül auf Wa~ser~traß.en die gewerbsmäß~ge 
Schiffahrt, insbesondere der inteifnat,iona[,e 
Schiffsverkehr im Hinblick auf die Bestimmungen 
der Donaukonvention, BGBl. Nr. 40/1960, nicht 
behindert werden darf. 

Zu § 12: 
Die hier vorgesehenen Maßnahmen zur Rein­

haltung der Gewäss,er müssen aus Kompetenz­
gründen auf solche beschränkt wierden, die dtie 
Gewässerverunreinigung durch Was,serfahrzeuge 
betreffen. 

Zum Abschnitt III: Regelung und Sicherung der 
Schiffahrt : 

Zu §§ 13 bis 22: 
Diese Bestimmungen wurden größtenteils mit 

geringfügigen Alliderungen aus den §§ 1 und 3 
bis 8 des Bundesges,etzes BGBl. Nr. 42/1964 
iJb.ernommen,. Sie wurden einerseits durch solche 
Besoimmung'energänzt, d~e zur V ollzi,ehung von 
Empfehlungen der Donaukommisslion erforder­
lich sind (Bewi1l.igungspflicht für Sond.ertrans­
porte, bevorrechti~te Fahrzeuge, schutzbedürf­
tige Fahrzeuge) und andererseits durch· Bestim­
mungen ergänzt, die es ,ermöglichen, auf Wasser­
st'raßen im Hinblick auf lhre volkswirtschaftliche 
Bedeutung und auf internationale Verpflich­
tungen eine strengere, auch die Flüssigkeit und 
Ordnung in der Schiffahrt . herücksichtigend·e 
Regelung zu erlass,en, als auf den übrigen Ge­
wässern, die tim wesientlichen der Erholung und 
dem Wasse:rsport dienen. 

Bei den Verordnungen gemäß § 18 Abs. 1 
handelt es sich grundsätzlich um solche des 
Bundesminist,ers für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen, wofür die Bestim­
mung.en des Bundesgesetzes über dl's Bundes­
gesetzblatt, BGBI. Nr. 435/1922, maßgebend 
sind. 

Zum Abschnitt IV: Beeinträchtigungen der 
Schiffahrt, Notfälle und Havarien: 

Zu § 23: 
Damtit wurden die Bestimmungen des § 11 des 

Bundesge~etzes BGBl. Nr. 42/1964, mit gering­
fügigen Ergänzungen im Interesse der Bundes­
wasserbauverwaltung, übernommen. 

Zu § 24: 
Durch dieSle Bestimmungen sollen die unzu­

reichenden Vorschriften des § 4 des Binnens.chiff­
fahrtsverwaltungsgesetzesers,etzt werden. Die 
B'estimmung des Abs. 2, vorletzt,er und [,etzter 
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Satz, bewegt sm durchaus in der Richtung des sonstige öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt 
§ 64 Abs. 2 A VG. 1950. Wenn hier dennoch werden. 
eine eigene Reg.elung getroffen wird, so deshalb, 
um der Besan<f.erheit des Falles Rechnung zu 
tragen. 

Die im Abs. 5 vorgesehene Ausnahmeregdung 
5011 insbesondere den Entminungsdienst des 
Bundesministeriums für Inneres bei der Be·s;eiti­
gung von Kriegsmaterial (Sprengkörpern) von 
den Verpflichtungen der A'bs. 1 bis 4 befreien. 

/ 

Zu § 25: 

Diese Bestimmungen sollen diejenigen der 
§§ 8 und 9 des Binnenschiffahrtsverwaltungs­
gesetzes eflsetzen. Ihre übernahme in ,das Schiff­
fahrtspolizeigesetz erfolgte im Interesse der 
Rechtssystematik, um sämtliche schiffahrtspolizei­
lichen Zwang9rechte im Schiffahrtspoliz'eigesetz 
zusammenzufassen. 

Zu § 26: 

Diese Bestimmungen dienen der innerstaat­
lichen Inkraftsetzung .einer bezüglichen Empfeh­
lung der Donaukommission zur Regelung von 
Schiffshavarien im v.erwaltungsrecht'li.chen Be­
reich. 

Zum Abschnitt V: Häfen und Landungsplätze 
auf Wasserstraßen: 

Zu § 27: 

Diese Bestimmung enthält die Definitionen für 
Häfen sowie die Regelung hinsichtlich der 
Kennz.eichnung von öffentlich/en Häfen und vo·n 
Privathäf,en. Die Bestimmungen der §§ 6 und 7 
des Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes werden 
dadurch nicht berührt. 

Zu § 28: 
Diese Bestimmung enthält die Definitionen für 

Länden sowie die Regelung hinscrch:t1ich der 
Kennzeichnung von öffentlichen Liinden und von 
Privatländen sowi,e über die Anz.eige der Wid­
mung und Liegeordnung. Die Bestimmung'en 
der §§ 6 und 7 des Binnenschiffahrtsverwaltungs­
:gesetzes werden dadurch nicht berührt. 

Zu § 29: 
In der Bestimmung des Abs. 1 wird die Be­

rechtigung zum Aufsuchen der Häfen in Not­
fällen geregelt. Die Bestimmungen der .Acbs. 2 
und 3 dienen der innerstaatlichen Inkraftsetzung 
der Art. 24 und 41 der Donaukonvention und 
stimmen mit diesen Vorschriften inhaltlich über­
em. 

Zu § 30: 
Diese Bestimmung soll die Grundlage für die 

Erlassung einer Hafenordnung für öffentliche 
Häfen bilden. Für Privathäfen soll der Inhaber 
des Hafens die Möglichkeit haben, von den Be­
stimmungen der Hafenordnung für öffentliche 
Häfen abweichen zu können, sofern dadurch die 
Sicherheit, die Reinhaltung der Gewässer und 

Zum Abschnitt VI: Behörden und Organe: 

Zu § 31: 

Im Jahre 1951 hat die Donaukommission die 
Empfehlung über "Vorschriften für die Strom­
aufsicht auf der Donau" beschlossen. Im Jahre 
1958 hat sich österreich im Art. 3 des Regierungs­
übereinkommens über Schiffahrtsfragen mit der 
UdSSR (BGBL Nr. 4/1958) verpflichtet, die vor­
genannte Empfehlung anzuwenden, soweit sie 
nicht mit bestehenden Gesetzen in Widerspruch 
steht. Anläßlich des Beitrittes österreichs zur 
Donaukonvention im Jahre 1960 wurden keine 
Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung der vor­
angegangenen Beschlüsse der Donaukommission 
gemacht. Für österreich ist daher die innerstaat­
liche Inkraftsetzung der oben genannten Emp­
fehlung einer völkerrechtlichen Verpflichtung 
gleichzuhalten. Die Inkraftsetzung unterblieb je­
doch bisher, weil sie zweckmäßigerweise nur 
durch ein Bundesgesetz erfolgen kann, das die 
Angelegenheiten der Schiffahrtspolizei regelt. 
Alle anderen Staaten, die der Donaukonvention 
angehören, haben inzwischen diese Empfehlung 
der Donaukommission in ihr innerstaatliches 
Recht übernommen. Die vorgenannte Empfeh­
lung der Donaukommission regelt grundsätzliCh 
die Frage der überwachung der Schiffahrt auf 
der Donau und sieht die Einsetzung von Schiff­
fahrtspolizeibehörden erster Instanz für die 
Stromabschnitte der Donauuferstaaten mit um­
fassenden Kompetenzen sowie besonderen Auf­
gaben im Zusammenhang mit Schiffshavarien . 
(siehe auch § 26 des Entwurfes) vor. 

Die Aufgaben dieser Schiffahrtspolizeihehörde 
sollen insbesondere umfassen: 

1. die Vollziehung der schiffahrtspolizeilichen 
Vorschriften, 

2. die Durchführung des Informations- und 
Warndienstes für die Schiffahrt, 

3. die überwachung des Zustandes und der 
richtigen Lage der Schiffahrtszeichen, 

4. die Hilfeleistung an beschädigten Wasser­
fahrzeugen sowie die Veranlassung der Hebung 
gesunkener oder der Flottmachung aufgefahrener 
Schiffe, 

5. die Untersuchung von Schiffshavarien, 
6. die Handhabung des Verwaltungsstrafver­

fahrens <bei Verstößen gegen schiffahrtspolizei­
liche Vorschriften. 

Die Besorgung dieser Aufgaben durch die 
zwanzig an der Donau liegenden Bezirksv·er­
waltungsbehörden .ist nicht möglich, weil diese 
außerhalb ihres örtlichen Bereiches nicht tätig 
werden können und darüber hinaus auch nicht 
mit dem erfol'derlichen sachkundigen Personal 
und den erforderlichen technischen Einrichtun­
gen ausgestattet werden können. Es besteht daher 
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nur die Möglichkeit der Errichtung der 
fahrtspolizeibehörde als Bunde~behörde 
Art. 102 Abs. 2 B.-VG. 

Schiff- Zu § -34: 

gemäß Zur Entlastung der Schiffahrtspolizeiorgane, 

Der örtliche Wirkungsbereich der Behörde 
(Amt für Schiffahrt) soll jedoch nur die Sprengel 
der Bezirksverwaltungsbehörden umfassen, durch 
deren Bereich Wasserstraßen führen. Darüber 
hinaus werden der Behörde die Zuständigkeit für 
die im Ausland begangenen Verwali:ungsüber­
tretungen übertragen. Die Behörde ist im In­
stanzenzug dem Landeshauptmann unterstellt~ 
Eine Knderung der Kompetenz des Landeshaupt­
mannes gegenüber der bestehenden Rechtslage 
tritt daher nicht ein. 

Für die Gewässer, die keine Wasserstraßen 
sind, wird als Behörde erster Instanz die Bezirks­
verwaltungsbehörde den Anforderungen genügen 
können. 

Im Interesse einer Verwaltungsersparnis ist 
vorgesehen, daß der Instanzenzug beim Landes­
hauptmann endet. Die Zuständigkeit für die Er­
lassung von Verordnungen ist aus grundsätz­
lichen Erwägungen dem Bundesminister für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen vorbe­
halten, die Behörden erster Instanz sind jedoch 
ermächtigt, in dringenden Fällen Anordnungen 
vorÜlbergehender Art zu treffen. 

Zu § 32: 

Die'se Bestimmungen sind, soweit sie Wasser­
straßen betreffen, im wesentlichen aus dem § 9 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 42/1964 über­
nommen. Es wurden jedoch die Aufgaben der 
Organe und ihre Unterordnung unter die Be­
hörden genauer umschrieben. 

erschien es zweckmäßig, auch andere Personen 
fallweise für bestimmte Tätigkeiten, die im Bun­
desgesetz 'angeführt sind, heranzuziehen. 

Zum Abschnitt VII: Verfahrens-, Straf- und 
Schlußbestimmungen : 

Zu § 35: 

Die Zustellung von Bescheiden an ausländische 
Schiffahrtsunternehmungen ist häufig deswegen 
nicht möglich, weil sie ihren Sitz im Ausland, 
jedoch keinen bevollmächtigten Vertreter mit 
dem Wohnsitz im Inland bestellt haben. Es wurde 
daher die Bestellung eines solchen Vertreters vor­
geschrieben. Gleichzeitig wurde diese Person von 
Gesetzes wegen als Vertreter bzw. Zustellungs­
bevollmächtigter für alle an ausländische Be­
satzungsmitglieder gerichteten Bescheide be­
stimmt, weil bei solchen Besatzungsmitgliedern 
die Zustellung von Bescheiden sich in den meisten 
Fällen als unmöglich erwies. 

Im übrigen wurde hier teilweise auf eine Be­
stimmung zurückgegriffen, die bereits im § 2 der 
aufgehobenen Verordnung betreffend die provi­
sorische Schiffahrts- und Strompolizeiordnung 
für die ober- und niederösterreichische Strecke 
der Donau, RGBI. N r. 201/1910, enthalten war. 

Zu § 36: 
Die Verhängung von Arreststrafen oder die 

gleichzeitige Verhängung von Geld- und Arrest­
strafen ist unzulässig. Arreststrafen sollen nur 
im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
verhängt werden. Dies entspricht einer Emp­
fehlung der Donaukommission, welche damit 
begründet ist, daß durch eine Arreststrafe für 
den Schiffsführer unter Umständen ein längerer 
Aufen thalt des Fahrzeuges' oder sogar des ganzen 
Verbandes verursacht werden kann, wodurch der 
betreffenden Schiffahrtsunternehmung hohe 
Kosten erwachsen können. 

Im übrigen sollen Verwaltungsstrafen in 
Fällen eines gleichzeitigen Straf tatbestandes nach 
dem Strafgesetz ausgeschlossen werden. 

Zu § 37: 

Auf anderen Gewässern als W<lJs1serstraßen sind 
mit der überwachung der Schiffahrtspolizeivor­
schriften die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes betraut (Abs. 6). Diese Bestimmung dient 
dazu, einen bereits bestehenden Zustand zu legali­
sieren. Eine analoge Regelung wie im Abs. 5 (Be­
trauung der Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes im Verordnungswege) scheint hier des­
halb nicht vertretbar, weil keine primären 
Organ'e vorhanden sind, wie dies auf Wasser­
straßen der Fall ist (Schiffahrtspolizeiorgane). Die 
gegenständlichen Agenden sind relativ geringfügig 
und können von den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes im Zusammenhang mit den 
ihnen sonst obliegenden Aufgaben (zum Beispiel 
Patrouillendienst) wahrgenommen werden. Eine 
besondere Ausstattung für diesen Dienst (Wasser­
fahrzeuge) ist nicht erforderlich. 

Mit diesen Bestimmungen (Abs. 1 und 2) soll 
versucht werden, eine möglichst große Verwal­
tungsökonomie in Verwaltungsstrafsachen zu er­
reichen. Die Bestimmung des Abs. 3 wurde in 
Analogie zu § 100 Abs. 7 der StVO. 1960 ge­
faßt. 

Zu § 33: 

Diese Bestimmungen wurden aus § 9 des Bun­
desgesetzes BGBl. Nr. 42/1964 übernommen, wo­
bei einige Bestimmungen der bezüglichen Durch­
führungsverordnung BGBl. Nr. 71/1966 einge­
arbeitet wurden. 

Zu § 38: 

Diese Bestimmung enthält die Vollzugsklausel. 

m. 
Eine merkliche finanzielle Mehrbelastung des 

Bundes ist mit dem im Entwurf vorliegenden 
Bundesgesetz nicht verbunden. 
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